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„ Wie ein großes Ding ist's 
um einen treuen und kl11gen Haushalter" 

Luk.12,42 

Am ·24. Januar 1976hat Gottder Herr 

den Vizepräsidenten i. R. 

Willy W oelke 
im 71. Lebensjahr heimgerµfen. 

Der Entschlafene h,at unserer Kirche 35 Jahre hindurch in vorbildlicher 
Pflichterfüllung gedient. Von 1950 bis 1972. lag die Leitung �es Evangelischen 
Konsistoriums in seiner Hand. Sein unermüdlicher Dienst galt aUen Zweigen 
des kirchlichen Lebens. In gesamtkirchlichen Gremien war er als Vertreter 
unserer Landeskirche· ein sachkundiger und geschätzter Berater; 
Wir danken Gott 'für den Segen, den unsere Kirche durch die Arbeit des 
Heimgegangenen empfangen hat. 

,. 

Die Kirchenleitung 
der Evangelischen Landeskirche 

Greifswald 

Gienke 

Bischof 

Evangelisches Konsistorium 
Greifswald 

Dr. Plath 

Oberkonsistorialrat 

Die Trauerfeier fand am 29. Januar 1976 in Oldenburg/ Holstein,, dem letzten -Wohnsitz des Ent

schlafenen, statt. 
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Aus dem Kreise der kirchlichen Mitarbeiter wurden im Jahre 1975 heimgerufen: 

am 23. l. Diakonissce Ida Lautsch, Mutterhaus. ,,Bethanien", zuletzt tätig als. Gemeindeschwester 
in der Gemeinde St. Marien in Greifswald, im Alter von 74 Jahren. 

am 6. 2. Diakonisse. Luise Wiek, Mutterhaus „Bethanien", im Alter von 68 Jahren 
.,,.. " .  ' 

am 25. 2; Kirchendiener i. R. Walter Gielow, Wiek/Rügen, im Alter von 79 Jahren 
am 26. 2. Diakonisse Anna Plath, Mutterhaus „Bethanien", langjährige Gemeindeschwester in 

am 2. 4. 

am 7. 4. 

am 20. 7, 
am 31. 7. 

am 9. 8. 
am 30 .. 8. 
am 25.11. 
am 27. 11., 

am ·31. 11. 
am 30.12. 
am 31. 12. 

Eggesin, im Alter von 79 Jahren 
Schwester Klara Blankenburg, langjährige Gemeindeschwester in Gingst/Rügen, im Al
ter· von· 76. J'ahren 
Diakonisse Gertrud Zschiesche, Mutterhaus „Bethanien,,, im Alter von 77 Ja.hren 
Pfarrer i. R. Erich Evers, Demmin, .im Alter. von 72 Jahren

. . · '  .. : 

Superintendent L R. Gerhard Maspfuhl, zuletzt Pfarrer in Neuenkirchen bei Greifs-
wald, im Alter. von 64 Jahren 
Kirchensteuerkassierer Karl Penthin, Greifswald, im Alter von 74 Jahren 
Diakon Franz Reske; Barth, im Alter von 74 Jahren 
Kfrchendiener Ernst Ehlert. Demmin, 'im Alter von 82 Jahren 
Marie Carow, Greifswald, ehern. Köchin im Evangelischen Konsistorium, im Alter von 
90 Jahren 
.Ursula Bilrtels, frµher Ka,�echeti' n in Mescherin, im Alter von 46 Jahren 
Kirche�st�uerk�.�si�rer Hans Lüd�cl .. �, Stralsund, im Alter von 77 Jahren 
Kanto'r i. R. Walter Ewert, Steinmocker, zuletzt Organist in Gützkow, im Alter von 
Bit Jahren 

Jesus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob 
er.gleich stürbe. Joh. 11,25 

Mai: Joel 2,:2l3 Freuet euch und seid fröhlich im.1\. Kirchliche Gesetze,: Verordpungen und 
Verfügungen Herrn, eurefn Gott_ LT 

Nr. 1) Monatssprüche u11d Monatslieder 19'%7 
l'l'achstehend bringen wir die Jahreslosung, dde Monats� 
Sprüche und Monatslieder für das J'ahr 1977 zur Kennt
nis, wie sie nach den Beschlüssen der Ökumenischen 
11..rbeitsgemeinschaft für Bibellesen vom 25. ufid 2'6. 
Nov-em:ber 1974 · festgelegt sind. 
Die den Texten :beigefügten· Abkürzungen bedeuten: 

. f>T = ökumenischer Text; LT- LiJ.thertext; EU= 
Einheitsübersetzung; EKG= Eva,ngelisches Kirchenge
sangsbucli;. GK = Gemeinsame Kirchenlieder; Gld:W =
Gott liebt diese Welt; S1J.�,=; Singt und KUngt, 
Jahreslosung: Kol. 2,3 In: Christus Hegen verboi;::gen 

alle Schätze der Weisheit.und der Erkenntnis. -LT 
Monatssprüche und Monatslieder: 
.Januar: I.ik 6,37.38 Jesus Chri�tus spricht: Vergebet, 

so wir:d euch Vergebe�. Gebet, so Wird euch g�-
geben. ; LT 
Li'ed: . Gott ist anlders .. : Gkl,W I 19 

Februar: Llt 9,60 1Du aber geh ünd verkünde das 
Reich Gottes. EU 
Lied: ... Auf,. Seele auf.,. EKG 5'2 

März: Lk. 212,40 Betet darum; diaß ihr nicht in Ver-
suchung .geratet! EÜ 
Lied: Das ,I�reu.z ist aufigerichtet ... GK 28 

April: Kol 1,14 Durch Christus haben wir die Er-
lösung, die Vergebung der Sünden. ÖT 
Lied: Wir sind zum Mal geladen .. "GldW II 36 

Lied: Ein Schiff, das sich . . . GldW I 24 
- .. 

Juni: . Apg 10,36 .·. Gott verkündete Frieden durch
Jesus Christus; dieser ist der Herr aller. ÖT 
Lied: 0 Herr, mach mich zu einem Werkzeug ... 
GldW III 97 

Juli: Apg 17,,2,7 Gott ist nicht ferne von einem jeden 
unter uns. LT 
Lied_:. Wie herr.lich gibst du, .Herr, ... GK 4Q 

August: Lev 19,13 Du sollst deinen Nächsten nicht 
,bedrücken. LT 
Lied:. Ich rede, wenn ich ... GldW I 16 

Sept.: Ps 86,12, Iin will dir danken, Herr, mein 
Gott, aus ganzem Herzen, wili deinen Namen 
ehren immer und -ewi:g. · ÖT.
Lied: Du �ei�e Seele, singe ... EKG 197 

Oktober: Ps Ll9,66Herr, lehre midi Erkenntnis und 
rechtes Urteil! ÖT 
Lied: Sonne der Gerechtigkeit ... EKG 218 

Nov.:J Thess 3,,3 Der Herr .ist treu; der wird euch 
stärken und bewahren vor dem Argen. LT 
Lied: Ich steh in meines Herren Hand ... EKG 306 

Dez.: Ps 98,.2 Der Herr hat sein Heil bekannt 
macht 
Lied: Gott, heilger Schöpfer ... GK 3 

ge-
ÖT 

Schreibweise der Namen, der Abkürzungen und die 
Int·erpunktion sjnd authentisch! 
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B Hinweise auf staatliche Gesetze und Nr. 2) Dank für Kollekte_ 
Evangelisches Konsistorium 
D •20908-1/7•6 

Greifswa1d_, den12. l. l976 Verordnungen 

Das Sekretar.iat des Bundes der Evangelischen Kirchen 
in der DDR hat uns den nachstehenden Dank übet'
mittelt. 

Kusch 

Dank für die Kollekte der Kirchengemeinden der 
Evangelischen Landeskirchen in der Deutschen Demo
kratischen Repulb1ik 

Am -8. 6. 1975 wurde in allen Kirchengemeinden der 
Evangelischeri . Landeskirche GreifsWlald ein Dankopfer 
für die ökumenisch•e Arbeit des Bundes ,gesammelt. 
(Der dabei aufgekommene Gesamtbetrag·· in Höhe von 
6 2,12 5'2 M ging auf unserem Konto ein.) 

Hi:-erfür sagen. wir aHen Gebern und Sammlern auf 
diesem Wege herziichen Dank. 

Zu unserer Freude konnten . <lie ökumenischen Bezie
hungen unserer. Kirchen im Jahre. 1'9175 weiter ausge
baut werden; Zur Besprechung der künftigen Zusam
menarbeit besuchte uns im April der Generalsekretär 
des Ökurnen:ischen Rates der Kirchen mit zwei weF 
teren Mitgliedern des Genfer Stabes. Im gleichen Mo
nat unternaihmen v,ier Mitarbeiter der ÖRK-Abteilung 
:l'ür Weltmission und E�an,geiisation eine. Rundreise 
durch unsere' Gliedtkirchen. In :Blankenburg (Harz), ver
sammelte sich der Europäische Arbeitskreis für kon
fessionelle Fragen. ·Die beteiligten ausländischen Gäste 
grüßten bei dies,er Gelegenheit in zahlreichen Veran
staltungen Kirchengemeinden der engeren und weiteren 
Nachbarschaft. Eine •Delegation der Evangelischen Kir
che Österreichs 'besuchte unsere G1iedkirchen im nörd
lichen TeH de:r DIDR. Tun Sommer 19�5 stattete uns· der 
Präsident des Rates der Evangelischen Kirchen Kubas 
einen 'Besuch ab. 

Viele dieser Gäste übernahmen dabei Dienste ,in Kirch
gemeinden; Zu unserem Bedauern kopnte dabei nur 
ein Bruchteil der uns von den Gliedkirchen zugegan
g-enen Besuchswünsche erfüllt wevden. 

Delegationen unserer Kirchen. reisten in diesem Jahr 
zum Ökumenischen Rat der Kirchen in den Nieder
landen; zur Orthodoxen Kirche BUlgariens, zur Lutheri
schen Kirche Schwedens und zum Ökumenischen Rat 
der Kirchen in Ungarn. Mit wichtigen Eindrücken kehr
ten Mitte Dezember 1'975 die Vertreter unserer Kirchen 
v-0n der Fünften Vollversammlung des Ökumenischen
Rates der Kirchen aus Nairobi zurück>

V1on allen· diesen· ·ZW'll�eichen ökumenischen Begegnun
gen erhoffen wir eine Stärkung unsere•r Ver.bundenheit 
mit der Weltchrist·enheit. 

In der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in der 
DDR sind die acht Gliedkirchen des ·Bundes der Evan
gelischen Kirchen weiter im guten Gespräch mi.t neun 
evangelischen Freikirchen und mit der Römisch-Ka
tholisi;hen Kirche. 

,,Zur Durchführung aller dieser vielfältigen .Aktivitäten 
sinci wir dringend .auf die Gaben unserer Kirchenge
meinden angewiesen. Die in der Evangelischen Lan
deskirche Greifswa1d gesammelte ökumenische Kollekte 
ist uns dabei •eine wertvolle Hilfe. 

Nr. 3) Staatliches Kindergeld 

Elvangelisch,es ·Konsistorium Greifswald, den 16, 1. 1976 
B ,21703-1/76 
Nachstehen,d werden die Verordnung über die Ge
währung ein-es staatlichen Kindergeldes sowie , die 
besondere Unterstützung kinderreicher Familien und 
alleinstehende Bürger mit 3 Kindern vom 4. ,12. 1975 so
wie •die 1. !Durchfülhmngsbestiimmll'Ilg zu dieser Verord
nung vom 4. 11f 19175 (OBI. DDR I. 1'976 Nr. 4 Si. 52 ff) 
abgedruckt 

. Im Auftrage: Wendt 

Verordnung 
über die Gewährleistung eines staatlichen Kindergeldes 

sowie die besondere Unterstützung 
kinderreicher Familien wid 

alleinstehender B
l

irger mit 3 Kindern 

v:om 4. Dezember 1975 

Zur Zusammenfassung und Vereinheitlichung der 
Rechts'Vorscbriften übier die Gewährung ein�s staatli
ch•en Kinderzuschlages und staatlichen Kindergeldes 
sowie die besondere Unterstützung von Familien mit 4 
oder mehr Kindern . (kinderreicher Familien) und allein
stehender Bürger mit 3 Kindern wird in Übereinstim
mung mit dem Bundesvorstad des Freien Deutschen Ge
werkschaftsbundes folgendes vrordnet: 

I 
Staatliches Kindergeld 

§ 1 

Anspruchsberechtigte 

(1) Bürger der Deutschen Demokratischen Republik, die
ihren Wohnsitz in der Deutschen Demokratischen Re
publik haben, erhalten für ihre dem Haushalt ange
hörenderi Kind.er ein staatliches. Kindergeld.
f2) Personen, die nicht Staatsbürger der Deutschen De
mokratischen Republik sind und ihren Wohnsitz in der
Deutschen Demokratischen Republik ha:ben, können
das staatliche K.in4:eTge'1d erhalten. Einzelheiten dazu
wer.den in Durchführungsbestimmungen geregelt. · 

§ 2 

Dauer der Zahlung 

(1) Das staatliche Kindergeld wird bis zur Beendigung
des Besuchs. der zehnklassigen oder erweiterten allge
mein;bildenden p'olytechnischen Oberschule, einer Spe
zialschulle oder Spezialklasse, Sonderschu�e für physisch
oder psychisch geschädigte Kinder (:nachfolgend allge-
meinbildende Schule. genannt) gewährt.
(2) Für �n,der, die . . 
a) keine !11Ugemeinbildende Schule .besuchen und nach

ärztlichem Gutachten keine Erwerbstätigkeit auf
nehmen können oder

b) eine Fachschul� besuchen und kein Stipendium bzw.
!�eine Ausbilldungsbeihilfe erhalten,

wir.d das staatliche Kindergeld 'bis zur Vollendung des 
1,8, Lebensjahres gewährt. 

§ 3
Höhe des staatlichen Kindergeldes 

Das staatliche Kindergeldes beträgt• entsprechend der 

• In den genannten Beträgen •sind die laufende staatliche 
Unterstützung gemäß dem Gesetz vom 27. September 1950 
über den Mutter- und Kinderschutz und die Rechte der Frau 
iln der Fassung .d.e6 Ändtel'llln,gsg,esetzes vom 28. Mai 1958 (am. 
I Nr. 33 Seite 416) und der sta,atliche Kinderzuschlag gemäß
dem Gesetz vom 28. Mai 1958 über die Abschaffung der 
Lebensmittelkarten (GB!. I Nr. 33 Seit,e 413) enthalten. 
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Anzahl der dem Haushalt angehörenden wirtschaftlich 
noch nicht se!lbständigen Kinder für 
a) das 1. Kind monatlich 20 ilVI 
b) das 2. Kind monatlich 20 M 
c) das 3. Kind monatlich 50 M 
d) das 4. Kind monatlich 60 M 
e) das 5. und jedes weitere Kind monatlich 70 M.

§ 4
Gewährung bei Aufenthalt. in einer Einrichtung 

(1) Das staatliche Kindergeld wird auch für Kinder ge
währt, die sich in ein1em :Schulinternat, einer Einrich
tung der Jugendhilf,e, des Gesundheits- und Sozialwe
sens oder in einer andereq Einrichtung befinden.
02) 'Der Minister für Gesundheitswesen regelt, in wel
chen Ausnahmefällen die Gewährung des staatlichen
Kindergeldes gemäß Abs. 1 ruht.

§ 5 
Antragstellung 

(1) Das staatliche Kindergeld wird auf Antrag gewährt.
Der Antrag darf nur von einem Anspruchsberechti!gten
und nur bei einer Auszahlungsstelle gestellt werden.
(,2) Zur Beantragung des staatlichen Kindergeldes er
halten die Anspruchsberechtigten für jedes Kind eine
Auszahlungskarte. Die Übergabe dieser Auszahlungs
k,arte durch den Anspruchsberechtigten an die gemäß
§ 6 zustänc:Mge,Auszahlungsstelle gi'lt a'1s Antragstellung.

§ 6
Pl'üfung des Anspruchs und Auszahlung 

(1) Die Auszahlung des staatlichen Kindergeldes e1°folgt
• durch

a) die volkseigenen und ihnen gleichgestellten Betriebe,
staatlichen Organe und .Einrichtungen, gesellschaftli
chen Or,ganisationen, Handwerker, privaten Gewer
betreibenden, freiberuflichen Tätigen, .sonstigen selb
ständig Tätigen und andere Bürger sowie durch die
konfessionellen Einrichtungen für die !Kinder der
bei ihnen in einem Arbeitsrechtsverhältnis stehenden
Arbeiter und Angestellten,

b) die Produktionsgenossenschaften der Landwirtschaft
und ,deren kooperative Einrichtungen sowie andere
sozialistische Produktionsgenossenschaften für die
Kinder der Genossenschaftsmitglieder bzw. MitgHe
der der lroQPer.ativen Einrichtung und die Kinder
der dort im Arbeitsrechtsverhältnis tätigen Arbe.iter
und Angestellten,

c) die Universitäten, Hoch'- urid Fachschulen für die
Kinder der Direktstudenten, Forschungsstudenten
und Aspiranten

1 

d) die für die Auszahlung von Renten oder Versor
gungsleistung,en zuständigen Stellen für die Kinder
der Rentner oder Empfänger einer Versorgung,

e) den Rat des Kreises, Abteilung Finanzen, für die
Kinder der Handwerker, privaten Gewerbetreiben
den, freiberuflich Tätigen und anderen selbständig
Tätigen (nachfolgend selbständig Tätige genannt)
sowie der unständig Beschäftigten, die steuerlich
über einen Lohnnachweis erfaßt sind,

f) den Rat der Gemeinde, der Stadt bzw. des Stadtbe
zirkes für die Kinder der Empfänger einer Sozial
fürsorge- oder anderen Unterstützung, alleinstehender
Mütter ohne Arbeitseinkommen und gegebenenfalls
weiterer unter Buchstaben a bis e nicht genannter
Personen.

(2) Die Auszahlungsstellen sind für die Prüfung des
Anspruchs zuständig.

§ 7
(1) Die Zahlung des _staatlichen Kinderge1des ist - so
weit nicht im Abs. ,2 etwas anderes bestimmt ist -
jeweils für den laufenden Monat vorzunehmen, und 
zwar
- für Gehaltsempfänger zusammen mit der Gehalts

zahlung,
- für Lohnempfänger zusammen mit der Lohnzahlung

bzw. der ersten Abschl,agszahlung,
- für Stipendienempfänger, Rentner und Empfänger

anderer staatlicher Leistungen oder Leistungen der
Sozialverisich,erung zusammen mit der Stipendien-,
Renten- oder anderen Zahlung,
für Mitglieder sozialistischer Produktionsgenossen
schaften zusammen mit den Arbeitsvergütungen.

('2) Für die Kinder der serbständig Tätigen erf01Lgt die 
Zahlung vierteljährlich, für die Kinder der unständig 
Beschäftigten mo11:atlich durch Verrechnung mit den an 
den Staatshaushalt abzuführenden Steuern oder Bei
trägen zur Sozialversicherung. 
(3) Das staafiliche Kindergeld gehört nicht zum Durch
schnittsveridienst. Es _unterliegt nicht der Lohn- bzw.
der Einkommensteuer sowie der Beitra,gspflicht zur So
zialversicherung und ist nicht pfändbar.

§ 8
Pflicht zur Meldung von Veränderungen 

(1) Die Empfänger eines staatlichen Kinderge1des sind
verpflichtet, alle Veränderungen, die die Gewährung
des staatlichen Kindergeldes berühren, der zuständigen
Auszahlungsstel'le unverzüglich mitzuteilen.
(2) Tritt ein Kind, für das staatliches Kinderigeld ge
zahlt wurde, in die :Berufsausbildung bzw. ein anderes
Arbeitsrechtverhältnis ein oder nimmt es ein Studium
an einer Hoch- .oder Fachschule auf, ist die Auszah
lungskarte durch den Betrieb, mit dem das Arbeits
rechtsverhältnis 'abgeschlossen wurde, bzw. durch die
Hoch- oder Fachschule einzubeziehen. Das gilt nicht im
Fall des § 2 Abs. ,2 Buchst. b.

II 
Besondere Unterstützung kinderreicher Familien 

uncl alleinstehentler Bürger mit 3 Kindern

§ 9
Verantwortung der staatlichen Organe, 

Betriebe und Einrichtungen 

(1) Die Räte der Gemeinden, Städte und Stadtbezirke
sowie die Betriebe und' Einrichtungen haben den Fa
milien mit 4 urnd mehr Kindern (nachfolgend kinder
reiche Familien ,genannt) sowie den alleinstehenden
Bürgern mit 3 Kindern in Zusammenarbeit mit ge
sellschaf1!lichen Organisationen besondere Unterstützung
· zu geben. Sie sind verpflichtet, sich einen Überbaick
über die Anbeits- und Lebensbedingungen dieser Fa
milien zu verschaffen, um deren Probleme kennenzu
lernen und auf dieser Grundlage - auch wenn kein
Antrag vorliegt - finanzielle Zuwendungen zu gewäh
ren un,:l andere ,geeignete Maßnahmen zu organisieren.
D'ie Betriebe, Einrichtungen und Genossenschaften un
terbreiten dazu Vorschläge. Die gesellschaftlichen Or
ganisationen sind e'benifalls hierzu berechtigt. Die Fa
milien können auch se'lbst Anträge stellen.
(12•) Zur Koordinierung aller Maßnahmen können die
Räte der Bezirke, Kreise, Städte und Stadtbezirke eine
K<ommission bilden. Ihr sollten verantwortliche Mit
arbeiter der zuständigen Fachorgane des Rates, Ver
treter der Vorstände bzw. Leitungen des FDGB, des
DFD Ltnd der FDJ, Vertreter volkseigener Betriebe,
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Vertreter von Ehe- und Familienberatungsstellen sowie 
kinderreiche Mütter und Väter aJJJgehören. In den Ge
meinden sind die Maßnahmen entsprechend den örtli
chen Bedingungen zu koordinieren. 

§ 10 
Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnraumlage 

(1) Kindeneiche Familien sind mit solchen Wohnungen 
zu versorgen - insbesondere in Neubauten -, die d'er 
Personemzahl und Zusammensetzung (Alter üri.d Ge
schlecht) dieser Familien gerecht werden. Die Größe 
und Ausstattung der Wohnungen hat auf der Grund
lage der örtlichen Möglichkeiten weitgehend den Er
fordernissen dieser Familien zu entsprechen. 

,2) Die örtlichen ,Staatsorgane legen in enger Zusam
menarbeit mit den gesellschaftlichen Organisationen, 
den Leitern von Betrieben und Einrichtungen, Vorsit
zenden von ,Produktionsgenossen schaften und sozialisti
schen Wohnungsbaugenossenschaften sowie anderen ge
sellschaftlichen Kräften Maßnahmen fest, die eine konti
nuierliche Versor,gung kinderreicher Familien mit ge
eignetem Wohnraum sichern. Zu diesen Maßnahmen ge
hören die 
a) besondere Berücksichtigung des Wohnraumbedarfs 

der betreffenden Familien bei der Planung und Vor
·bereitung des Wohnungsbaus entsprechend der im 
Territorium vorhandenen Zahl und Größe von kin
derreichen Familien, 

b) bevorzugte Zuweisung großer volkseigener und ge
nossenschaftlicher Neubauwohnungen sowie vorran
gige Zuweisung freiwerdender größerer Wohnungen 
im volkseigenen, genossenschaftlichen und privaten 
Wohnungsbestand, 

c) Vermittlung von Siedlungshäusern u.ä., die den Er
fovdernissen kinderreicher FamHien besonders ge
recht werden, 

d) Organisierung von Wohnungstauschen mit Bürgern, 
deren Wohnraum unterbelegt ist, 

e) Ausnutzung örtlicher Reserven durch organisierten 
Um- und Ausbau von geeignetem v,olkseigenem, ge
nossenschaftlichem und privatem Wohnraum bei 
gleichzeitiger Modernisierung, 

f) Vergabe von Zustimmungen zur Errichtung von Ei
genheimen. Dabei ist zu gewährleisten, daß Ange
bots- und Wiede•rverwendungsprojekte, die den. Fa
milieng;rößen entsprechen und im Kreis gebaut wer
den können, angeboten und für den Bau die in der 
Verordnung vom 24. November 1971 über die För
derung des Baues von Eigenheimen (GIB!. II Nr. 80 
S. 708) vorgesehenen finanziellen Vergünstigungen 
gewährt werden, 

g) Gewährung V'on Vergünstigungen für kinderreiche 
Familien bei der Ausreichung v,on Krediten zur Fi
nanzierung des Kaufes von Eigenheimen und für 
den Erwerb von Grundstücken zum Bau von Ei-

. genheimen entsprechend den Rechtsvorschriften. 

(3) Betriebe und Genossenschaften, die über Werkwoh
nungen verfügen, haben bei der Vergabe von Wohnun
gen vorrangig kinderreiche F.ami'1ien zu berücksichtigen. 

§ 11 
Gewährung von Mietzuschüssen 

und sonstigen finanziellen Zuwendungen 

(1) Kinderreiche Familien sowi,e a_lleinstehende Bürger 
mit 3 Kindern erhalten entsprechend den sozialen Er
fordernissen durch die Räte der Gemeinden, Städte und 

Stadtbezirke Zuschüsse für Miete in Höhe des Teiles 
des Mietbetrages (einschließlich Entgelte für Heizung, 
Warmwasser und s,onstige NebenI.eistungen), der 3 % 
des Bruttoeinkommens der Eltern oder des alleinste
henden Bürgers übersteigt. Vorausssetzung ist, daß 
a) bei kinderreichen Familien 

das monatliche Bruttoeinlmmmen der Eltern, des 
alleinstehenden Elternteils oder der Erziehungsbe
rechtigten 1 500 M zu7Jüglich 100 M für das 5. und 
jedes weitere Kind, 

b) bei alleinstehenden -Bürgern mit 3 Kindern 
das monatliche Bruttoeinkommen dieser Bürger 
1000 M 

nicht übersteigt. 
(2) Die Mietszuschüsse werden über die in der Ver
ordnung vom 10. ,Mai 191712 zur Verbesserung der Wohn
verhältnisse der Arbeiter, Angestellten und Genossen
schaftsbauern �GIBL II Nr. 27 S. 31,8) festgelegten Ver
günstigungen hinaus gewährt. 
(3) Gehören dem Haushalt wirtschad'tlich sefüständige 
Personen mit eigenem Einkommen an, wird der Miet
Kinder oder andere wirtschaftlich selbständige 
zuschuß nach vorheriger Absetzung eines Anteiles die
ser Haushaltsang,ehörigen an der Gesamtwohnungsmie� 
te errechnet. 

§ 12 
(1) Kinderreichen Familien sowie alleinstehenden Bür
gern mit 3 !Kindern können individuell unter Berück
sichtigung ihrer sozialen Lage durch die Räte der Ge
meinden, Städte und Stadbezirke im Rahmen der da
für zur Verfügung stehenden Mittel Zuwendungen 
a) zum Erwerb von Kinderbekleidung, Betten und an

deren Möbeln, Bettwäsch,e, Brennstoffen und s-on
stigen Gegenständen sowie bei besonders hohem 
Aufwand für Gas- und Stromverbrauch, 

b) für Umzugskosten, 
e) anläßlich der Einschulung, der Teilnahme am Kin-

derferienlager und der Jugendweihe 
gewährt we:r,den, wenn das Einkommen der Eltern bzw. 
des alleinstehenden Bürgers die im § 11 Abs. 1 genann
ten Beträge nicht übersteigt. 
(12) Zuwendungen können auch in Form von verbillig
ten Dienstleistungen (chemische Reinigung, Schuhrepa
raturen, Waschleistungen usw.), Eintrittspreisermäßi
gung bei kulturellen und Sportveranstaltungen, Minde
rung des Anteils der Eltern an den Verpflegungskosten 
in Kinderkrippen und Kindergärten, kostenlos oder 
preisermäßigter Schüler- und Kinderspeisung sowie Ab
gabe von Trinkmilch gewährt we:r,den. 

§ 13 
Gesundheitliche Betreuung 

Die gesundheitliche Betveuung der kinderreichen Fami
lien sowie der alleinstehenden Bürger mit 3 Kindern 
ist zu sichern durch 

Dispensairebetreung durch den Hausarzt, Betriebs
arzt, die Gesundheitsfürsorgerinnen und die Bera
tung im Rahmen des Mutter-, Kinder- und Jugend
gesundheitsschutzes, 
regel111äßige und schnelle Konsultationsmöglichkeit 
in ambulanten medizinischen Einrichtungen, 
Bereitstellung von Betten in stationären Kinderein
richtungen bei Vorliegen einer sozial-medizinisd1en 
Indikation, 
bevorzugte Bereitstellung von Vorbeugungs- und 
Heilkuren, 
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Schaffung v.on Voraussetzungen durch die Betriebe 
und zuständigen Staatsorgane, um den Eltern bzw. 
einem Elternteil Kuren zu ermöglichen (z.B. durch 
v.arübergehende Unterbringung und Betreuung von 
Kindern, insbesondere in Kindereinrichtungen).

§ 14 
Förderung der Kinder 

(1) Die Räte der Gemeinden, Städte und Stadtbezirke
sichern gemeinsam mit den Direktoren der Schulen, daß

'den kinderreich'ell; Familien urid alleinstehenden Bür
,gern mit 3 Kind� besondere . Unterstützung bei ·. der
Erziehung ihrer Kinder zu sozialistischen Persönlich
keiten zuteil wird. Das erfq_lgt dµrch eine besonders
enge Verbindung zwischen Schul..e und Elternhaus, durch
Erziehungsberatung, durch die Betreuung der Kinder
im Schulhort, bei der Feriengestaltung, in Arbeitsge
meinschaften und anderen Formeh der außerunterr.icht
lichen Bildung und Erziehung.
(2) Die Organe der Volksbildung S'OWie der Berufsbil
dung un-d Berufsberatung berücksichtigen die .sozialen
Besonderheiten kin(ierreicher FainiLien und alleinste
hender Bürger mit 3 Kindern bei der Gewährung von
Unterhalts- und Ausbildungsbeihilfen. Wenn es die. s.a-
2iialle Lage erfordert; können hierbei in besonders be
gründeten Fällen die .im § 11 Aibs.1 genannten Ein
kommensgrenzen im Rahmen der dafür zur Verfü
gung stehenden Fonds zugrunde gelegt werden. 

§ 15 
Maßnahmen auf dem Gebiet der Versorgung 

(1) Die Räte der Kreise, Gemeinden, Städte und Stadt
bezirke treffen Maßnahmen, um . auf dem Gebiet der
Versorgung Erleichterungen für. kdnderreiche Fa:m.ilien
und alleinstehende 'Bürger mit 3 Kindern zu .schaffen, 
runter anderem durch

vorrangiges Angebot von pflegeleichter und form
· schöner Kinderbekleidung in allen Preisgruppen,
irisbesondere dn den unteren Preisgruppen; Durch
führung von Sonde:rverkäuferi;
bev-orzugte Bereitstellung von Waren, 
ständige Verbesserung des .Angebots in den Ein
käuf.szentren,_für die Versorgung der Kinder,

\_. .. 
<l.äs· Bestellsystem und die K'tlndenberatung; Durch-
führung. von Kundenforen• und Kindermodenschauen. 

(:2) Die im Abs: 1 g,enannten Familien sind auch durch 
gezielte Verbesserung der Reparaturel'l und, Dienst
leistungen zu unterstützen, jrt�besoIJ.dere durch 

SicheIJung kurzfristiger Lieferzeiten (ohne Eilzu
schla:g) und Erweiterung des Hauskunde�dienstes, · 
V'Orrangige Aiusführung von Reparaturen an Schuhen 
und Haushaltsgeräten. 

(3) Familien mit 6 U!nd mehr �indem können zur Er-
. }eichterung der Haiusarbeit Haushaltswaschmaschinen 

zur unentgeltlichen Nutzung auf der Grundlage ver
traglicher Vereinba11ung zur Verfügiung gestellt werden. 
Die Räte der Gemeinden, Städte und,Stadtbezirke ent
scheiden darüber und beauftragen entsprechend den 
örtlichen Bedingrungen geeignete Betriebe (,Betriebe der 
kommunalen Wohnraumwirtschaft und Handelsbetrie
be, die über V1:?rkaufseinrichtungen für den Ausleih
dienst v,erfügen, usw.) ·bzw .. Eim,:ichtungen mit der Ver
wirklichung dieser Maßnahmen. 

§ 1,6
Weitere Maßnahmen 

(1) Die Räte der Gemeinden, Städte und Stadtbezirke
g,ewährleisten in Zusammenarbeit mit den Betrieben
U!nd den Vorständen. des FDGB, daß

Kinder von kinderreichen Famil1en und von allein
. stehenden Bürgern mit 3 Kindern bevor2iugt in Kin
derkrippen, Kindergärten und Schu!J.horten aufge
nommen werden �Kinder von kinderreichen Fami
lien können Kripp�n-,.Kindiergarten- oder Schul
hortplätzen entsprechend den örtlichen :Möglichkeiten 
und Bedingungen aiuch dann erhalten, wenn nicht 
beide Elternteile berufstätig Sind), 
den steigenden kulturellen Bedürfnissen und dem 
Erholungsbedürfnis der g�nannten Famri'lien Rech
nung getragen wird und diese verstärkt in das gei
stig-kulturelle Leben einbezogen sowie bei der Ver
gabe von Plätzen in Ferienobjekten der Betriebe 
und in der Naherholung bevorz•ugt berücksichtigt 
werden und die Teilnahme der K'inder an der. Fe
riengestaltung, insbesondere an Kinderferienlagern 
und örtlichen Ferienspielen, gesichert wiro. 

(2) Die Leiter der Betriebe und Einrichtungen sowie
Vorstände der Genossenschaften haben für die berufs
tätigen kin.derreich,en Elteren sowie alleinstehenden
Bürger mit 3 Kindern im Einvernehmen mit diesen 
gezielte Qualfizierungsmaßnahmen zu ermöglichen 
und für die Bereitstellung geeigneter Arbeitsplätze zu 
sorgen.

III 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 17
Ohne Rechtsgru)ld gewährte· Leistungen gemäß dieser 
VerordI11Ung können zurückgeforoert werden. 

§ 18
Rechtsmittel 

(1) Gegen Entscheidungen der für die Gewährung des
staatlichen Kindergeldes zuständigen Auszahlungsstelle 
sowie gegen Entscheidungen des Rates der Gemeinde, 
der Stadt bzw .. des Stadtbezirkes über finanzielle Lei
stungen oder über Erstattungsforderungen (§ 17) gemäß 
dieser Veroronung ist die Beschwerde zulässig. Die Be
rechtigten sind d-a:rtiiber 21u belehren.
(2) Die Beschwerde ist .innerhalb von 4 Wochen nach
Kenntnisnahme von der Entscheidung bei •dem für d,en 
Wohnsitz des Bürgers zuständigen Rat der Gemeinde, 
der Stadt :bizvi. des. Sadtbezirkes einzureichen. Die Be
schweroe über Erstatturngsforoe·rungen hat aufschieben
de Wirkung. 
(3) Wirq der Beschwerde nach überprü:fiung nicht statt
g,egeben, ist sie innerhalb von 8 Tagen •an den Rat des 
Kreises, Albteihmg Gesundheits- und Sozialwesen, wei

terzuleiten. Der Rat des Kreises, Abteilung Gesund
heits- und Sozialwesens entscheidet .innerhalb von 2 
Wochen endgiiltig. • 
(�) Vor <der endgültig.en Entscheidul'lg über Beschwer
den gegen die. Ablehnung bzw. F-estsetzung der Höhe 
von Mietzuschüssen und sonstigen finanziellen Zuwen
dungen an kind'erreicl:te Familien und alleinstehende 
Bürger mit 3 Kindern sind Mitglied-er der Kommission 
�ur Unterstützung kinderreicher Familien, insbesondere 
Vertreter der gesellschaftlichen Organisationen, zu hö
ren. 
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§ 19
Verjährung 

Ansprüche auf finanzielle Leistungen sowie Er.stattungs
anspr,üche nach dieser Verordnung verjähren in 2 Jah
ren. Die Verjährung beginnt mit dem 1. Tag des Mo
nats, der ,auf den Tag folgt, an dem der Anspruch gel
tend gemacht wevden kann. 

§ 20 
Finanzierung 

Das staafäich.e Kinderg,eld sowie die Mietszuschüsse und 
sonstigen Z'Juwendungen werden zu Lasten des Staats
haUJshail.tes geza:hJ.t. Die Maßnahmen und finanziellen 
Leistungen aus den Kultur- und Sozialfonds der Be
triebe bzw. Einrichtungen bleiben dadurch unberührt. 

§ 21 
Schlußbestimmungen 

Durch:führ,u111gsbestimnnungen erläßt der Minister für 
Gesundheits,wesen im Einvernehmen ·mit den Leitern 
der zuständigen zentralen Staatsorgane t,md in Über
einsttmmung mit dem Bundesvorstarnd des Freien Deut
schen Gewerkschaftsbundes. 

§ 22 
(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1976 in Kraft. 
(2) Gleich'zeiti-g treten ,außer Kraft: 

1. Verordnung vom 2:8. Mai 19'58 über die Zahlung 
eines staatlichen Kinderz,uschlages (GBl. I Nr. 315 S. 
43'7), 

2. Erste Durch:fiührungsbestmmung dazu vom 28. Mai 
1.95,8 (GBL I Nr. 35 S. 439), 

3. Ziweite Durchführungsbestimmung dazu vom '29. Ok
tober 1958 GGBL I Nr. 68 S. !142), 

4. Dritte Durchführungsbestimmung dazu V'Om 1:2. Mai 
11915'9 (GBl. I Nr. 34 S. 5'57), 

5. Vi,erte Durchführungsbestimmung dazu vom 14. Ju
ni 1'962 (GBL II Nr. 4·5 S. 3912), 

6. Fünfte Dur,chführungshestimmung dazu vom 5. Mai 
HJ1614 (GBL H Nr. 55 S. 481),

7. :Sech,ste Du>rchführ,ungsbestimmung dazu vom 30. 
Dezember 1965 (GBl. II 1966 Nr. 8 S. 36), 

8. Verordnung vom 3. Mai 1967 über die Gewährung 
eines staatlichen Kindergeldes .für F1amilien mit 4 
und mehr Kindern (GBl. 1,1 Nr. 38 S. 2148), 

9. Erste Durchführ,ungsbestimmung dazu Vüiffi 10. Juni 
1'967 (GBl. II Nr. 51 S. 346), 

10. Ver,ordnung vom 3. Mai 1967 zur Verbesserung der 
Lebenslage von Familien mit 4 und mehr Kindern 
durch BereitsteU<ung geeigneten Wohnraumes und 
Gewä:hr,u,ng von Mietzuschüssen und anderen Zu
wendurngen (GBL II Nr. 38 S. 249), 

11. Beschluß vom 7. September U:!67 über die Gewäh
rung des staatHchen Kinderzuischlages an Handwer
ker (GBl. II Nr. 89 S. 663), 

12. Veror,dnung vom 27. August 19'69 über die weitere 
Erhöhung des staatlichen Kindergeldes (GBl. II Nr. 
718 s. 485), 

31. Erste Durchführungsbestimmung dazu vom 27. Au
gust 19,69 (GJ31. II Nr. 78 S. 485), 

14. Richtlinie vom 22. November 1973 zur Gewährung 
von Unterstützungen und Zuwendungen für Fami
'J,ien mit 4 und mehr Kindern (nicht veröf-fent1icht), 

15. Ziff. 1 des Beschlusses vom 13. Februar 1975 zur Ver
besserung der Lebenslage von Familien mit 4 und 
mehr Kindern und'"zur Verwirklichung sozialpoliti
scher Maßnahmen für Frauen in sozialistischen Pro
duktionsgenossenschaften der Landwirtschaft und 
deren koopemtiven Einrichtung,en (nicht veröffent
licht). 

Berlin, den 4. Dezember 1975 

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik 

Si n d e r m a n n  
Vorsitzender 

Der Minister 
für Gesundheitswes•en 

OMR Prof. Dr. sc. med. M e c k 1 i n g e r

Erste Durchführungsbestimmung 
zur Verordnung 

über die Gewährung eines staatlichen Kindergeldes 
sowie die besondere Unterstiitzung 

kinderreicher Familien und 
alleinstehender Bürger 1mit 3 Kindern 

vom 14. Januar 1976 
Aiuf Grund des § 211 der Verordnung vom 4. Dezember 
1975 über die Gewährung eines staatlichen Kindergel
des sowie die besondere Unterstützung kinderreicher 
Familien und aUeinstehender Bürger mit 3 Kindern 
(GBL I Nr.~ 4 S. 52) wird im Einvernehmen mit den Lei
tern der zuständigen zentralen Staatsorgane und in 
Übereinstimmung mit dem Bundesvorstand des Freien 
Deutsch•en Gewerkschrad'tsbundes folgendes bestimmt: 

Zu § 1 der Verordnung: 
§ 1 

Als Kinder gelten• 
a) die Leiblichen Kinder 
b) die an Kindes Statt angenommenen Kinder 
c) die Kinder, für die ein Bürger das Er,ziehungsrecht, 

die Vormundschaft oder Pflegschaft übertvargen be
kommen hat.

Zu § 1 Abs. 1 der Verordnung: 
§ 2 

Das staaitliche Kindergeld wird auch für Kinder ge
währt, deren Eltern mit ihnen oder allein im Auftrag 
eines staatlichen oder wirtschaftsleitenden Or�ans, einer· 
Institution oder Einrichtung, eines Betriebes oder einer 
nichtstaatlichen Organisation der Deutschen Demokra
tis·chen Republik vorübergehend außerhalb der Deut
schen ,Deinokratischen Republik wohnen. 

Zu § 1 Abs. 2 der Verordnung: 
§ 3 

Bürgern, die nicht die Staatsbürgerschaft der Deut
schen Demokratischen Republik besitzen, wird das 
staatliche Kindergeld für ihre mit in der DDR wohnen
den ,und ihrem Haushalt angehörenden Kinder gewährt, 
wenn sie 
a) ihren ständigen Wohnsitz in der Deutschen Demo

kriatischen Republik haben: oder 
b) einen länger befristeten Aufenthalt in der Deutschen 

Demokratischen Republik haben und 
im Arbeitsrechtsverhältnis mit einem Betrieb oder 
einer Einrichtung in der Deutschen Demokrati
schen Republik stehen oder 
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lbei der Soziallversicherung in der Deut.<lchen De
mokrabischen Republik Anspruch auf Rente oder 
Versorgung haben oder "' 
entsprechend zwischenstaatlichen Vereinbarungen 

staatliches . Kindergeld durch •die· ·. Organe der 
Deutschen Demokratischen Repu,blik 21u erhalten 
ha,ben oder 
,an einer Einrichtung der Deutschen Demokrati
sch,en 1Repubiik studieren i;,der eine Aus- bzw. 
Weitetibildung erhalten. 

Zu § 2 der Verordnung: 
§ 4

(1) Das staatliche Kindergeld wird ab 1. des Monats
gewährt, 'in dem. der Anspruch entsteht .. 
(21) Die -Gewährung des staatlichen KindergeldE1S erfolgt 
bis el.nSch1ießlich des Monats, der der Beendigung des
Besuchs der zehn�assigen oder erweiterten allgemein
bi-1denden ipoly.technischen Oberschule, einer Spezfal
sch'l.lle oder Spezialklasse, Sonderschule für physisch
oder psychisch geschädigte Kinder (im weiteren all
gemeinbilden'de Schuie genannt) folgt (September). 
Da.s gilt auch, wenn für diesen Monat das Kind• bereits 
Lehrlingsentgelt erhält oder anderes Einkommen er
zielt.
(a) Dem Besuch einer allgemeinbildenden Schule sind 
gleicl).gestellt der Besuch einerSpezia1klasse an einer 
Universität oder H-0chschuile zur Vorbereitung auf ein
Hochschulstudium sowie die an einer Universität oder 
HochschUle erfolgende Vorbereitup.g auf ein Auslands
studium, soweit kein Anspruch auf Stipendium besteht.
(4) Für die im § 2 Albs. 2 der Verordnung genannten
Kinder erfolgt dioe Gewährung des staatlichen Kinder
geldes bis zum Ende des auf die Vollendung des ,18.
Lebensjahres fdlgenden Monats.

§ 5
(1) •Das staatliche Kindergeld wird auch weitergezahlt, 
wenn Schüler ider 9.bis 12.Klassen der allgemeinbil
denden SchUlen wäihrend der Zeit der Ferien eine
freiwil-lige produktive Tätigkeit ausüben und dabei Ar-
beitseinkommen erzielen.

· · 

(2) F1ür Knder; die sich in Berufsausbildun,g mit Abitur
befrnden und Leh:dingsentgelt erhalten, besteht wie 
für -andere ,Lehrling,e kein· Anspruch a•uf staatliches
Kindergeld. 

Zu § 3 der Verordnung: 
§ 6 

(1) Für die Höhe des staatlichen Kindergeldes je Kind 
ist. nicht die Geburtenfolge entscheidendi spndern die 
Anzahl der d,em Haushalt gJeichzeitig angehörenden 
wirtschaftlich noch· nicht selbständi•gen Kinder .. Die Ge
währung des staatl'ichen Kindergeldes 

in Höhe v.on monatlich 60 M di-e Haushaltsangehörig
gehörigkeit von mindestens 3, 
in Höhe •von monatlich 60 M die Haushaltangehörig
keit von mindei;tens 4 und 
in Höhe von monatHch 70 M die Haushaltsangehörig
keit von tnindestens 5 

WirtschaftliclJ. noch nicht selbständigen Kindern voraus. 
(2) Wird ,ein Kind wirtschaftliclJ. selbständig oder ge
hört es künftig nicht mehr dem Haushalt -an; ist nach 
Ablauf des auf die Veränderung folgenden Monats das 
staatliche Kiondergel,d für, die Familie entsprechend der 
Anzahl 1der nunmehr dem Haushalt angehörenden wirt
schaftlich noch nicht se1bständigen Kinder neu festzu
setzen. 

§ 7 
(-1) Als wirtschaftlich· noch nicht selbständig gelten 
a) die Kinder, für die Anspruch auf staatliches Kin

dergeld besteht,
b) die K!inder, für .die gemäß § ,2 der Verordnung kein 

Anspruch auf. staatliiches Kindergeld mehr besteht, 
die aber

'das 18. Lebensjahr noch nicht vol'lendet haben 
(una1bhängig von der Höhe ihres Einkommens) 
oder 
nach Vollendung des 1-8. �ebensjahres an einer 
Hoch- oder Fachschule studieren (Direktstudium) 
bzw. sich noch in der Berl.lifsausbHdung 'befinden. 

(2) Kinder, die nac
h 

Vollendung des Ut. Lebensjahres 
noch eine aHgemeinbi1dende Schule, Hoch- oder· Fach
schule. besuchen oder sich in der Berufsausbildung be
finden, sind auch dann als wirtschaftliclJ. noch nicht 
selbständig 21u be.rücksichtigen, wenn sie verheiratet 
sind, jedoch dem 'Haushalt der Eltern angehören und 
von diesen noch gianz oder teilweise unterhalten wer
den müssen, weil der Ehegatte - wenn er ebenfalls 
noch Schüler, Student oder Lehrling ist - nicht aus
reichenrd l\ir den· LebenS'Unterhalt aufkommen kann. 
(3) Wird von einem dem Haushalt angehörenden über
18 Jahre alten Kind nach Albsch'luß des Besuchs der
aHgemeinbildenden Schule oder nach Beendigung· der 
Berufsau1föiildung bis zur Aufnahme des Direktstwdiums
an einer HÖch- oder Fachschule eine der pr.aktischen 
Vorbereitung auf das· Studium dienende TäUgkeit aus
g-eübt, so gilt das -betreffende Kind vom Zeitpunkt der 
Au1lnahme des 'Direktstudiums an wieder als wirt
schaftlich noch nicht selbständig.
(4) Kinder des tAntragste1lers, die den bewaffneten Or
ganen der Deutschen Demokratischen Republik ange
hören, sind w1rts$a'ftlich selbständiog und können so
mit bei der Ermittl'l.lng des Anspruchs auf erhöhtes
staatliches Kindergeld für andere Kinder der Familie 
gemäß § 3 Buchs,taben • c bis d der Verordnung nicht 
mitgezählt werden. Das gilt auch für Offiziersschüler
bzw. Offiziershörer, die an einer Hoch- oder Fachsch'l.lle 
der bewaffneten Organe studiere� ... 
(5) 1Dem Haushalt angehörende Kinder des Antrag,stel
lers, di-e innerhalb, von 16 Monaten nach Abschluß des 
Besuchs. einer -aUgemein:b-ildenden Schule oder nach Be
endigung der Berufsausbildung mit· der· Ableistung. von 
Dienstzeiten in den. bewaffneten Organen der Deutschen 
DemokratischeI).-IRepwblik bis zur Dauer von 3 Jahren 
oder als Soldat, Unteroffizier bzw. Offizier auf Zeit 
auch von längerer Dauer beginnen und innerhalb von 
12 -Monaten nach . Beendigung dieser Diens�iten ein 
Direktstudium an. einer Hoch- oder Fachschule oder 
eine Be[lufsausbildung a'l.lfnehmen -...in Ausnahmefällen 
auch innerhalb eines. längeren Zeitraumes, wenn dieser 
zur Vorbereitung auf' das Studium benötigt wird -, 
gelten von Beginn des Sudiums oder der Berufsaus
bildung an wieder als wirtschaftlich noch nicht selb
ständig. Erhalten ·diese Kinder Stipendien oder Sonder
stipendien nach § 9 Albs .. 4 und § 19 Abs. 3 der För
de[lungsverordnung voln 1.3. Februar 1'9·75 (GBl. I N'r. 13 
S. 212.1), gelten si-e als Wirtschaftlich selbständig. 

§ 8
(1) Zum Hausha1t gehörend zählen die Kinder,
a) die im Haushiailt leben,
b) die sich vorrübergehend außerhalb des Haushalts 
befinden 
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2JUm Bes(rch einer allgemeinbHdencten Schule, 
Hoch-' oder Fachschule bzw. Arbeiter-und-Bauer
FaJmltät ·an einer Hochschuleinrichtung, 
zur Berufsausbildung, in einem Dauerheim, einer 
Einrichtung der Jugendhilfe;. einem Krankenhaus, 
Sanatorium, einer ähnlichen Einrichtung des Ge-. 
sundheitswesens oder einem Heim für pflege
bedürftige Kinder und Jugendliebe, 
wegen Krankheit der Mutter oder des Vaters, 
um den · 'Eltern eine berufliche Tätigkeit oder 
Qualifizierung zu ermöglichen, 
falls der Familie noch nicht ausreichend Wohn
raum zur Verfügung steht, 
hei Auslandseinsatz der Eltern. 

(2) Leben nicht miteinander verheiratete Eltern in yer
schiedenen Haushalten, so zählen für die Festsezung
der Höhe des 'Kindel"geldes bei jedem Elternteil nur
die seinem Haus·halt ·angehörenden Kinder.
(3) Die örtlichen Staatsorgane des Ge&und�eits- und
Sozialwesens können im Einvernehmen mit den staat
lichen Or�anen der Jugendhilfe entscheiden, daß vor
übergehend außel"halb des Haushalts lebende Kinder
nicht als dem Haushalt angehörend mitgezählt werden,
wenn die Eltern den unter. Berücks.i.chtigung ihrer so
zialen Verhältnisse festgesetzten Beitrag zu den Kosten
der Unterbringung und Betreuung nicht leisten oder
ihrer Unterhaltungspflicht nicht nachkommen.

Zu §§ 1 und 3 der Verordnung: 

§ 9
Kinder, über die den Eltern oder einem Elternteil das 
Erziehungsrecht nicht zusteht, sowie über 1-4 J.ahre alte 
Kinder des A.ntragsstellers, die sich in Untersuchungs
haft oder im Vollzug einer Strafe mit Freiheitsentzug 
befinden zählen nicht als dem Haushalt der Eltern bzw. 
des Elternteiles angehörend. 

Zu § 4 Abs. 1 der Verordnung: 

§ 10

Die in Einrichtungen vorliegenden Auszahlungskarten 
für Kinder, für die bisher während der Dauer des Auf
enthaltes .in der Einrichtung die Zahlung des staatlichen 
Kinderz,usch:lages ruhte und mit dem Inkrafttreten der 
Verordnung Anspruch auf Zah1ung des staatlichen Kin
dergeldes auch während des Aufenthaltes in der Ein
richtung entsteht, sind den Anspruchsberechtigten ohne 
Anfol"derung innerhalb von 8 Wochen nach Inkrafttreten 
ten der Verordnung zwecks Weiterleitung an die zu-

• ständige Auszahlrungsstelle auszuhändigen.

Zu§ 4 der Vetordnuttg:

§U-

(1) Für .in einer Einrichtung betreute Kinder, deren Er
ziehun�rechtigte sich in Untersuchungshaft oder in
einer Strafvol11.Zugseinr.ichtung befinden, ruht während
dieser Zeit die Gewährung des .staatlichen Kindergel
des. Das staatliche Kindergeld wird jedoch weiterge
währt, wenn s.i.ch von zwei -Erziehungsberechtigten einer
in Untersuchungshaft oder in einer Strofsvollzugseinrich-.
t-ung befindet.

(2) Die Gewährung des staatlichen Kindergeldes ruht
auch für _in einer Einrich_tu,ng betreute Kinder, die ge
mäß § 8 Abs. 3 ,und § !J nicht al,s dem Haushalt ange
hörend zähLen.

§ 1'2. ' . 

(1) In den Fällen, ·in denen während des Aufenthalte;;
eines Kindes in ·einer Einrichtung für dieses gemäß §i 11
di-e Zah'lung vuht, ist die Auszahlungskarte vom Erzie
hungsberechti,gten innerhalb v:pn 2 .Wochen der Ein
richtung zu übergeben. Bei Ausscheiden des Kindes
aus der Einrichtung erhält der Berechtigte die Auszah
liwngskarte zwecks Weiterleitung an die zuständige
Auszah1.ungsstelle zurück.
(2� Die Einhaltung der Verpflichtung gemäß Abs. 1 ist
durch die Einrichtung, in der sich das Kind befindet,
zu kontro1lieren. ,Kommt ein Empfänger des. staatlichen
Kindergeldes seiner Verpflichtung zur Abgabe der Aus
zahlungskarte . nicht nach, ist der für seinen Woh11sitz
zuständige Rat der Gemeinde, der Stadt bzw. des Stadt
bezirke'S - Sozi,a'lwesen - durch die Einrichtung zu be
nachrichtigen, Dieser hat die EinsteUung der Zahlung
und die Übersendung der Auszahlungs-karte an die Ein:

richtung zu veranlassen.
(3) Die Gewährung des staatlichen Kindergeides wird
ab 1. des Monats wieder aufgenommen, ab dem die
Voraµssetzung�n hierfür wieder gegeben sind.

Zu § 5 der Verordnung: 

§ 13
(1) Die Anzahlungskarte gemäß § 5 Abs. 2 der Ver
ordm.mg erihält der Anspruchsberechtigte durch folg'!!n
de Organe und Einrichtungen:
a) durch Einrichtungen des Gesuncliheitswesens für Kin

der, die in' den Einrichtungen geboren i.yerden oder
deren Geibi.trt dur<ch die Einrichtung beim Standes
amt gemeldet wird,

b) durch das Standesamt, bei dem die Geburt eines
Kindes .angemeldet wird, das außerhalb von staat
'lichen Einrichtungen des Gesundheitswesens geboren
wurde (z.B. zu Hause oder in einer nichtstaatlichen
Einrichtung des Gesundheitswesens,

c) durch den für die Hauptwohnung des Kindes zu
ständigen Rat der Gemeinde, der Stadt oder des
Stadtbezirkes -:-- Sozia,lwesen - für in die _Deutsche
Demokratische Republik zuziehende Kinder, für an
Kindes Statt angenommene :Kinder und für Kinder,
für die eine Bftegschaft angeordnet wurde, sowie bei
notwendigem Ersatz unbrauchbar gewordener oder
v-erlorengegangener Auszahlungskarten.

(2) Bei der Gebuirt eines Kindes wird· die Auszahlungs
karte ohne Anforderung ausgegeben, in anderen Fällen
au,f Anforderung der Anspruchsberechtigten.
(.3) Wird ein Kind mit dem .Ziel der Annahme an Kin
des Statt in eine andere Familie vermittelt, ist auf An�
trag der Organe der Jugendhilfe oder der Annehmen
den durchiden Rat der Gemeinde, der Stadt ·bzw. des
Stadtbezirkes - Sozialwesen - eine neue Auszahlungs
karte auszustellen und die bisherige Ausza!hlu,ngskarte
einzubeziehen.
(4) über die Ausga.be der Aiuszahlungkarten ist durch
die Ausgabestellen ein Nachweis mit Au-sgabedatu�,
Name UIIl.d Geburtstag des Kindes sowie Name und An
schrift des Empfängers zu führen. · Der Empfang der
Au,sza,hlungskarte ist vom Empfänger .zu quittieren.
(5) Für die •Beschaffung der erforderlichen Auszah
lungskarten si-nd die Räte der Kreise, Abteilung Ge
sundheits- und Sozialwesen, verantwortlich ..
(6) Die bisher für den staatlichen Kinde-rzuschlag aus
gegebenen Auszahlungskiarten behalten Gültigkeit als
Auszahiungsikarten für das staatliche Kindergeld.



10 Amtsbl a tt Heft 1 / 1976 

§ .14
(1) Die Auszahlungsstellen haben die Bürger, bei denen
ein Anspnu,ch auf Zahlung des �taatlichen Kindergeldes 
an21u,nehmen ist (z. B. auf Grund von Angaben für die 
Lohn- bzw. Eiillkammenshesteuerung), zu beraten, auf
die notwendige Ü.benga,be der A·us2Jah1u,ngslrerte hinzu
weisen und sie über die Höhe und Zusammeru;etziung
des ihnen zu,stehenden •staatlichen Kindergeldes zu in
formieren.
�1) Bei der Beantragung des staatlichen Kindergeldes
für Kinder, die das 15. Lebensjahr vollendet haben
und noch eine a,Ugemeinbildende Schule besuchen, ist 
:(iom AntragsteUer in der Auszahlungskarte durch Un
terschrift zu bestätigen, welche. Klasse das Kind be
sucht 
(3) Sind bei der Beantragunig des staatlichen Kinder
geldes für das i3. Kind und weitere Kinder zur Fest
stellung der Anzahl der Kinder auch wirtschaftlich
noch nicht selbständige . Kinder gemäß § 7 A·bs. l
Buchst. b zu bevücksichtigen, hat der Antragsreller eine
schriftliche Erklärung darüber abzugeben, daß diese
Kinder seinem !Haushalt. angehören .. Al:s Nachweis der 
noch nicht erreichten wirtschaftlichen Selbständi,gkeit 
können in der Hegel die für die Besteuerung erbrach- .
ten Nachweise zugrunde gelegt werden.

Zu § 6 Abs. 2 der Verordnung: 

§ 15 
Für Kinder, die das 15. Lebensjahr vollendet haben 
und noch die al'lgemeinbildende Schule bewchen, hat 
sich die Auszahlungsstelle den Ü:bergang in die 9. Klas:.. 

se und gegebenenfalls in die U. Klasse durch den Emp
fänger des staatlichen Kindergeldes -in der Auszah
llungskarte oder in anderer geeigneter Form untec
schriftlich bestätigen zu. lassen. 

§ 16

·wurde du1ch einen Fehler der zuständigen A,uszah
lungsstelle die ordnungsgemäß beantragte Gewäh
rung des staatlichen Kindergeldes ohne Rechtsgrund
abgelehnt, die Zahlung nicht oder zu niedrig vorgenom
men oder ·eingestellt, -sind die entsprechenden Beträge 
a.b Beginn des Anspruchs n,achZ'UZ'IYJ.len. Die Nachzah- -
lungsa,nsprüch-e v-erjähren ,entsprechend § 19 der Ver
ordnnm.g.

Zu § 7 Abs. 1 der Verordnun,g:

§ 17 
Das staatliche Kindergeld ist:auf dem Lohn- bzw. Ge
haltszettel besonders auszuwei:sen. 

Zu § 7 "-bs. 2 der Verordnung: 

§ 18
(,1) Auf den Steuerü.berweisungsaufträgen (Einzahlung,
belegen) iund in Steuererklärungen ist kenntlich zu ma
chen, welcher Betrag als staatliches Kindergeld von den 
Steuern und Beiträgen zur Sozialversicherung abgesetzt 
wurde. 
(2) übersteigt der Betrag des zu· beansprucllenden staat
lichen Ki'Illdergeldes".den Betrag der an den Staatshaus
halt abzuführenden Steuern und- Beiträge zur Sozial
versicherung, so ist die Auszah1ung des Restbetrages 
zwischen dem !Rat des Kreises, Abteilung Finanzen, 
u
. 
nd d 

.. 
em Be,chtigten - vierteljährlich, mit unständig 

Beschäftigten monatlich zu vereinbaren. 
(3) Die endgüföge·· Abrechnung des staatlichen Kinder-

geldes für das laufende Jahr hat mit Abgabe der Jah
ressteuererklärung bzw. mit Erteilung des Steuerbeschei
des zu erfolgen. Zuviel· erhaltene Beträge des staat
lichen Kindergeldes sind mit den Steuer-Jahresab
schlußzah1ungen bzw. innerhalb von 14 Tagen nach Er
halt ei,nes Bescheides des Rates des Kreises, Abteilung 
Finanzen, zurückzuzahlen. Diese Rückzahlungen sind 
in den Ü'berweisungsaufträgen (Einzahlungsbelegen) 
und in den :Steuie!'erkläru.ngen besonders auszuweisen. 
Dem Berechtigten noch zustehende Beträge des staatli
chen Kindergeldes ·sind nach Zustellung des Steuerbe
scheides bzw. na�h erfolgter Überprüfung durch den 
Rat des· Kreises, Abteilung Finanzen, aU!f ·Antrag aus
zuzahlen, 

Zu §§ 9 bis 16 der Verordnung: 

§ 19 
Als Kinder ·zählen die gemäß § 7 als wirtschaftHch noch 
nicht ,selbständig geltenden und gemäß § 8 dem Haus
halt angehörenden 
a) leiblichen Kinder 
b) an Kindes Statt angenommenen Kinder
c) Kinder;- für die ein Bür�r das Erziehungsrecht, die

Vormundschaft oder Pflegschaft übertragen bekom
men hat. 

·zu§ 11 Abs. l und.§ 12 Abs. l der. Verordnung: 

§ 20
'1) Zum Bruttoeinkommen im Sinne der Ver-ordnung
gehören:
1. Einkommen aus Arbeitsleistungen

entsprechend der Verordnung vom 21. Dezember 
11961 über. die Berechnung des Durchschnittsver
dienstes und über die Lohnzahl�ng (GBl. II Nr. 83 
S. 551; Ber. OBI. 1Ll 1962 Nr. 2 S. 11) in der Fas
sung der Z�eiten Verordnung vom 27. Juli 1967 

001. U Nr. 73 S. 511; Ber. GBL 1I Nr. 1-18 S. 636) und 
der dazu erlassenen Er-sten Durchführungsbestim
mung vom 10.9.1962 (GBl. II Nr. 71 S. 633) in der Fas
,sung der Dritten Durchführungsbestimmung vom :MI. 
August 1'007 �l. M Nr. 89 S. 664) und der Vierten 
Durchführungsbestimmung vom 11. Dezember 1968 
(OBl. H Nr. '1'3'1 S. 1049. 

2. 1Einkommen aus Arbeitseinheiten einschließlich der 
Jahresendabrechnung, zuzüglich 

Wert der in Anspruch genommenen Natiu:ralien 
bzw. Bat-ausgleich 
Ausgleich für Bodenanteile. 

Nicht dazu gehören grundsätzlich Einnahmen aus 
der individuellen Viehwirtschaft. 

3. Einkommen aus Renten.
Nicht dazu gehören grundsätzlich Einnahmen aus 
der individuellen Viehwirtschaft.

4. Einkommen aus handwerklicher, gewerblicher oder
sonstiger selbständLge); Tätigkeit.

5. Einkommen aus Vermietungen; Verpachtungen vori
Gewerberäumen und -objekten 
Grund und Boden 
Wohnungen in· Mietgrundstücken 
Garagen, Wochenendhäuser, · BootshäuSer · u. ä. 

�2) Unterhalt, der von den Eltern bzw. dem all�inste
henden Elternteil oder den Erziehungsberechtigten auf 
GrU'Ild f.amilienrechtlicher Unterhaltungspflichten an 
nicht dem Haushalt angehörend Unterhaltungsherech
tigte geileistet wird, ist_ vom BruttoeinkoII);men ab2iuset� 
zen, 

( 
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§ :u

Zuwendungen für hohe Gas- ·und Stromverbrauch�
kosten erhalten vorrang'ig Familien, die eine Wohnung 
ohne Warmwasserversorgung und Zentraiheizung be
wohnen. 

Zu § 12 der Verordnung: 

§ 22 

(1) Die Zuwendungen werden differenziert unter Be
rücksichtigung der A•n1zahl der Kinder, der .Höhe des
Bruttoeinkammens der Eltern, des alleinst�henden El
.ternteU:es oder des Erziehungsberechtigten und der so�
stigen die soziale Lage beeinflussenden Faktoren ge
währt. 
(2) Bei der Bemessung individueller Zuwendungen kann
auch anderes Einkommen als das, im § 20 Abs. 1 ge�
nannte - z.B. Unterhalt, den die im Haushalt leben
den 'Kinder auf Grund familien1:echtlcher Unterhalts
ansprüche· erhalten, Halbwaisenrenten, Einkommen aus
individueller Vi-ehwirtschaft u.ä. - mit berücksichtLgt
werden.

§ 23 

Kinderreichen Familien und alleinstehenden Bürgern 
mit 3 Kindern kann durch Entscheidung d'es Rates der 
Gemeinde, der Stadt bzw. des Stadtbezirkes eine il'ber 
die Regelungen der Anordnung vom 12. Juli 11)56 über 
die Zahlung von Beiträgen bei der Unterbringung von 
Kindern in kommunalen und betrieblichen Kinderkrip
pen sowie Dauerheimen CGBl. H Nr. 31 S. 267) hinaus
gehende Ermäßigungdes von ihnen zu leistenden An� 
teiles an den Verpflegungskosten für ihre in diesen Ein
richtungen betreuten Kindern gewährt werden. 

Zu § l'1 der Verordnung: 

§ 24 

(1). Hat der Empfänger staatlJcher Leistungen gemäß 
der Verordnung ohne sein Verschulden infolge fehler
hafter Festsetzung oder Auszahlung höherer Beträge er
halten als ihm gesetzlich zustehen, kann die AU'Szah
lungsstelle nur den· im Laufe des letzten Monats übe.c
zahften Betrag z-uivückrordern. Eine solche Forderung 
ist durch die Auszahlungsstelle innerhalb von 3 Mona
ten nach Auszahlung geltend zu machen. 
(.2) Hat der Empfänger die fehlerhafte Festsetzung oder 
Aluszahlung durch unrichtige Apgaben oder durch Ver
letzu�g der Meldepflicht gemäß § '8 Abs. 1 der Ver
ordnung verursacht, so ist dur,ch die AuszahlungssteHe 
in der Regel di-e Erstattung des .gesamten überzahlten 
Betrages geltend zu machen. In jedem Falle ist vor 
der Geltendmachung einer Erstattung sorgfältig zu 
prüf,en, durch welche Umstände die unrichtigen Anga
ben. bzw. die Verletrung der Meldepflicht begüristigt 
wurden. Auf dieser Grundlage ist dann die Entschei
du!llg zu treffen. 
(3) me Art UJnd Weise der Rückzahlung der überzahlten
Beträge ist mit dem Empfänger 2iu vereinbaren. Kommt
diese Verenbarung nicht zustande oder erhebt der Emp
fänger Einwendungen gegen die Höhe des Erstattungs
anspruchs entscheidet der für ,den Wohnsitz des Erstat
tungs-pflichten zustä�digen Rat der Gemeinde, der Stadt
bzw. des Stadtbezirkes - Sozialwesen - über den Er
stattungsanspruch und teilt dem Empfänger der über
zahlten Leistungen die Entscheidung sowie die dage
gen möglichen Rechtsmittel mit. Die Auszahlungsstellen
für das staatliche Kindergeld· geben zu diesem Zweck
die Unterlagen an den zuständigen örtlichen Rat ab.

§ 25 

Kommt eine Ausza:hlungsstelle für das staatliche Kin
de11geld ihrer Prüfungspflicht gemäß § 6 Abs.� der Ver
ordnung oder ein Betrieb bzw. eiine Einrichtung d'er 
Verpflichtung zur Einziehung der Auszahlungskarten 
gemäß § 8 Abs. 2 der Verordnung nicht nach und ist 
daduz,ch eine ungerechtfertigte Auszahlung des staatli
chen Kindergeldes erfolgt, kann sie durch den für den 
Sitz der Stadt bzw. des Stadtbezirkes oder den Rat des 
Kreises, Abteilu:ng Gesundheits- und Sozialwesens, zur 
Erstattung der Beträge verpflichtet werden. 

§ 26 

Kommt der Erstattungspflichtig.e der Erstattungsauffor
derung des Rates der Gemeinde, der_ Stadt bzw. des 
Stadtbezirkes - Sozialwesen -, ohne innerhall) der fest
gelegten. Frist Beschwerde einzulegen, nicht nach, ist 
durch den zuständigen Rat - Sozialwesen - Vollstrek
kung im Verwaltungswege* zu veranlassen. Das glei
che gilt, wenn der Rat des Kreises, Abteilung Gesund
heits- und Sozia:lwesen, in .der Entscheidung über eine 
Beschwel:'de die Erstattungsforderung bestätigt 1;''nd der 
Erstattungs pflichtige trotz·. Kenntnis der Entscheidung 
keine Erstattung innerhalb einer gestellten oder ver
einbarten Frist leistet. ,.. 

Zu § 20 der Verordnung: 

§ 27 

(1) Die Finanzi,emng des staatlichen K:indergeldes er
. folgt: 
a) du�ch die volkseigenen und ihnen gleichgestellten
Betriebe staatlichen Organe und .EinMchtungen, geseH�
schaftlichen Organisationen, Handwerker, privaten Ge
werbetreibenden, freiberuflich 'l'ätigen, sonstigen s-elb
ständig 'l'ätigen und andere Bürger sowie durch die
konfessionellen Einrichtungen für d�e an ihre Beschäf
tigten geleisteten Zahlungen durch Kürzung der von
ihnen. abzuführenden Sozialvers�cherungsbeiträge;
b) durch die Pl'Qduktionsgenossenschaft der Landwirt

schaft und der,en .koop-erative Einrichtungen sowie an
dere sozialistische Produktionsgenossenschaften für
die an ihre Mitglieder und ihre im Arbeitsrechtver
hältnis tätigen Arbeiter und Angestellten. geleisteten
Zahlungen durch Kürzung der von ihnen abzufüh
renden Sozialversicherungsbeiträge;

c) durch die Universitäten, Hoch- und Fachschulen für
die an ihre Direktstudenten; Forschungsstooerten
und Aspiranten geleisteten Zahlungen durch Kür
zung der von diesen Einrichtungen für ihre Be
schäftigten abzuführenden Sozialversicherungsbeiträ:.
ge.

(2) Die Abrechnung des gezahlten staatlichen Kinder
geldes hat' ,auf den Steuerüberweisungsa:u:fträgen .bzw.
Steilereinzahlung�gutschrlften an der dafür vorgese
henen Stelle zu erfolgen: 

,,staatliches Kindergeld". . . , .· .. (3) Für die Kontrolle der richtiigen Berechnwig der vc,,�
den ab-ziuführenden Sozialversicherungsbeiträgen· ge" 
kürzten Beträge . sind di,e Räte der· Kreise, · Abteilt.irtg
Finanzen, zuständig. . . 

· 
(4) Reichen bei den im Abs. 1 genannten Auszahlungs
stellen die Sozia1versicherungsbeiträge nicht aus, kön
nen die restNchen Beträg•e von abzuführenden Lohn.:. 

steuern gekürzt werden. fülich.en, auch diese Beträge 

• zur zeit gilt die Verordrtun,g vom: 6i Dezember 1968 über die 
Vollstreckung wegen Geldforderungen der Staa�sorgane und
staatlichen· E�nrichtun,gen (GBL II 1969 Nr. 6 Seite 61). 
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nicht aus, fordern die betreffenden Betriebe, Einrich
twngi:m u,sw. den verbleibenden Spitzenbetrag unter 
Vorlage der entsprechenden Ab:rechnungen (in gleicher 
Weise wie auf den. Steuerüberweisungsaufträgen bzw. 
Steuereinz1;1hlu-ngsgutschriftenf. beim z-uständigen Rat 
des Kreises, Abteilung Finanzen, an. 

- § 2,ß 
(1) Die Kreisdirektionen bzw.· Kreisstellen der Staatli
chen Versicherung der Deutschen Demokratischen Re
publik, die Zahlstellen der Verwaltung der Sozialver
sicherung des Kreisvorstandes- des FDGB und die Be•
zirks- bzw. Bereichskassen der Deutschen Reichsbahn 
zahlen das staatliche Kindergeld. für Kinder der Emp
fänger von Renten aus :d�n ihnen zur Verfügung ste
henden Mitteln. Die gleiche Regelung gilt für die Staat-

.. liehe Versicherung der Deuts�en Demokratischen Re
pµ,blik für das vion · ihnen zu zahlende staatliche Kin
del'geld für Kinder der Eftl,pfänger vcin Renten der 
zusätzlichen A-lt,_ersversorgung der Intelligenz und ande
rer Versorgungen. 
(2) Die im Abs. !l genannten Stellen - fordern iiber ihre
zentralen Organe,, die die_ Anforderungen zusammenzu
fassen haben, beim Ministerium für Gesundheitswe-sen
die von ihnen verauslagten Beträge zur- Erstattung an.

§ 29
(1) Die Räte der Gemeinden, Städte und Stadtbezirke 
erhalten die für die Zahhin.g des staatlichen Kinder
geldes an

Sozia-Ifürsorge- und' andere Unterstützungsempfänger 
- alleinstehende Mütter ohne eigenes Arbeitsei;nkom-

r:h-en 
'..,. ( weitere Personen 
erforderliche Mittel durch Kürzung der von ihnen für 
ihre Beschäftigten abzuführenden_ Sozialversicherungs
beiträge bzw. Lohnsteuer. Die Abrechnung des staatli
chen Kindergeldes ist entsprechend der Festlegung des 
§ 27 Abs. ,2 vorzunehmen.
('2) Reichen · die abzuführenden Sozialversicherungsbei
träge und Lohnsteuern nicht aus, könp.en die Räte der 
Gemeinden, · Städte - und· Stadtbezirke die · restlichen Be
träge zu Lasten de-s -Haushaltunterkontos des zentralen
Haushalts des . zuständigen Rates des Kreises einzie
hen. Die angeforderten Beträge sind wie folgt zu kenn
zeichnen:_ 

,,staatliches' Kindergeld". 

§ 30
: Die. Planung und Finanzierung von Mietzuschüssen 

und sonstigen finanziellen Zuwendungen gemäß §§ 11, 
12 und 15 Abs, 3 der Verordnünig wird in einer Richt
linie zur Verordn,ung geregelt. 

§ 31
Sdllußbestimmunren 

(1) _ Diese Durchilührungsbestimrµung tritt mit Wirk;ung
vom i. Jariuar 1976 in Kraft. ;., 

(2) Die Anordnung vom 5. Juni 1967 über die Finari.:. 
zierung des Ehegatterizuschlages, des staatlichen Kin
derzuschlages und des staatlichen ·Kindez,geldes für· Fa
milien· mit 4 oder mehr Kindern (GBl. II Nr. 51 - S. 3-49)
ist füi: ·. die Fimunzierun{. des staatlichen Kindergeldes 
nicht mehr anzuwenden.

Berlin, den 14. Januar 1976 

Der Illinister 
für Gesundheitswesen 

_OMR Prof. Dr. sc. med. M: e c k l i n  g e  r 

Nr. 4) Stipendien an Direktstudenten der Universitäten, 
Hoch- und Fachschulen 

Evangeliscp.es Konsistorium Greifswald, den 12. 1. 1976 
F 21001�11/7:ß 
Wir weisen darauf hin, daß mit de-r Stipendienordnung 
vom 28. 8. 1975 (GBl.l Nr. 3'9 S. 664) die Stipendienord
niungen vom 4.7.1968 und 30. 12,. 1974 aufgehoben vor
den Sinid. 

Für cflas Konsistorium 
H a rd e r  

C Personalnachrichten 

D Freie Stellen 

Die Pfarrstelle Bobbin, Kirche-nkreis Bergen/Rügen ist 
neu zu besetzen. Zur Pfarrstelle gehören mehrere Er
holungsorte an der Ostsee. ca. 1 200 Gemeindeglieder. 
Polytechnische Oberschulen in Saga:rd und Lohme. Er
weiterte Oberschule mit Internat in Bergen, durch täg
liches Fahren ·zu erreichen. 
Pfarrwohnung vorhanden, Seeklima. 
Bewerbungen sind an. den Gemeindekirchenrat Bobbin 
über · das Ev-angelische Konsistorium, 22 Greifswald, 
Bahnhofstraße 35/36 zu richten. 

Eine der drei Pfarrstellen von St. Marien in Greifs
wald-Stadt ist ab sofort durch Gemeindewahl wieder
zubesetzen. 
Größerer Pfarrbezirk in der Innenstadt, Geräumige 
Pfarrdienstwohnung im Pfarrhaus mit Garten in un
mittelbarer Nähe der Marienkirche vorhanden. Dle 
Mitarbeiter von St. Marien und iin Stadtkonvent stehen 
in enger Arbeitsgemeinschaft. 
Nähere AuskünJfte erteilt Pfarrer Lüpke, 22 GI'eifs
wald, Kirschenw1;g 31, 'l;'eL 4652. 
Bewerbungen an den_ Gemeindekirchenrat St. Marien 
Greifswald über das Evangelische Konsistorium 22 
Greifswald, Bahnhofstr. 35/36. 

Die PJlarrs.telle Zinnowib, Kirchenkreis Usedom, wird 
demnächst frei und ist wieder zu bes,etzen. 
Zwei Präd'igtstätten. 
Bewerber möchten neben der Freudigkeit fürGemeinde
und Jugendarbeit a.u.ch Aufgeschlossenheit für die Ur
lauberbetreuwng zei,gen. 
W.unsch,ens,wert wäre ,es, wenn die EhefI1au des Pfarrers 
als Katechetlin und Organistin mitarbeiten könnte. 
Der· Kreiskirchenrat el'Wartet von einem Bewerber d-ie 
Bereitschaft ziur Zusammenarbeit im -Kirchenkreis und 
besonders mit den Nachbargemeinden. 
Eine geräumi�e Dienstwohnung im Pfarrhaus steht zur 
Verfügung. Zinnowitz ist B_ahn- und •Busstation. Poly
technische Oberschule am Ort. · El'Weiterte Oberschule 
in Wolgast. 
Bewerbungen sind -an den Gemeindekirchenrat in Zin
nowitz üiber ·das E<van-gelische Konsistorium Greifswald, 
Bahnhofstr. 35/36, zu richten. 

E Weitere Hinweise 

Nr, 5) Theologiestudium 
Die Sektion Theologie der Ernst-,-Moritz-Arndt-Univer
sität Greifswald- weist alle an einem Theologiestudium 
Interessierten darauf hin, daß für das am 1. September 
1976 beginnende Studienjahr 1976/77 noch Studien
plätze frei sind. - Voriaussetzung fur e-ine Bewerbung 
-ist das Abitur oder eine sonstige gleichwertige Reife.:. 
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prüfung. Es besteht aber auch die Möglichkeit, z. B. 
für Zehnklassenschüler, frühestens zwei Jahre nach dem 
Abschluß der 10 .. Klasse _die Zulassung zum Studium 
der Theologi,e über eine an der Sektion abzulegende 
Sonderreifeprüfung zu erlangen. - Bewerbungen sind 
noch bis 15.6.76 möglich. Nähere Auskünfte erteilt da, 
Sekretariat der Sektion, 22 Greifswald, Domstr. 11, Ein
gang IV. 

F Mitteilungen für den kirchlichen Dienst 
Nr. 6) Pfingsbotschaft 1976 
An die Mitgl:iedsktirchen 
und Nationalen Christenräte 
Liebe Freunde! 

Pfingstbotschaft 1976 
Die Präsidenten des Oekumenischeri Rates der Küchen 
senden alljährl,ich eine Pfingstbotsch,aft an die Kirchen. 
Die Pingstbotschaft 1976 ist von den neuen, auif der 
Fünften Vollv,ersammlung in Nairobi (Dezember 1975) 
gewähilten Präsidenten vm·bereitet und urnterzeichnet 
wovden. ·Als sie diese Botschaft schrieben, standen sie 
noch ganz unter dem Eindruck der Volhrersammlung. 
Und sie wünschen daher, daß die Gemeinden angeregt 
werden, sich die Botschaf.t und die Erkenntnisse der 
Vollv.ersammlung durch die AnI1Ufung der E)ingebung 
und der Kraft <des Heiligen Geis,tes zu eigen zu ma
chen. 
Wir hoffen, daß Gemeinden, Gruppen und einzelne 
durch diese Püngsbotschaft veranlaßt wer.den, sich bes
ser über die ökumenische Bewegung und über das Le
ben und Wirken des Oekumenischen Rates der Kir
chen z,u . informi,eren und sich von neuem dazu ver
pfliichten, in 'ihren Gemeinschaften und bis ans Ende 
der Welt Zeugen uns·eres auferstandenen und erhöhten 
Herrn zu sein. 
Wir nehmen an, ·daß die Nationalen Christenräte wann 
immer mög1ich dafür sorgen, daß diese Botschaft in 
den geeigneten Sprachen v,erbreitet wird. 
Mögen Sie und Ihre Kirchen urud Räte die •erneuernde 
und kraftspenderude Segnung ,de,s Heiligen Geistes er
fahren. 

Mit herzl:icher Bedrüßung bin ich Ihr 
Phnip Potter 
Generalsekretar 

Pfingsten 1976 
Eine ·Botschaft der Präsidenten 

des Oekume:nischen Rates der K!irchen 
Als unser Herr seinen Jüngern das Kommen des Heili
gen Geistes ankündigte, sagte er: ,,Dersefüe wird mich 
verherrlichen; denn von Meinen wird er's nehmen und 
euch v•erkünden." (Joh. 16, 14). Und seine Worte,, ... 
der wird zeugen von mir" (Joh. 15, '2•6) bringen den
selben Gedanken zum Ausdruck. 
Genau das geschah am Pfingsttag in Jerusalem,, als alle 
Apostel •an 1einem Ort ·beieinander waren. Sie redeten 
in verschiedenen Zungen von den herrliicheh Taten 
Gottes, das heißt, sie verkündigten die wichtigsten Er
ei:gn:isse der Geschichte des Heils: das Kommen Christi, 
sein Leben und .seine Lehre, seinem Tod am KTeuz, 
S'eine A:uferstehun1g, Die Männer und Frauen, die diese 
Botschaft hörten UITI'd glaubten, wurden zu einer neuen 
Gemeinschaft, zusammengehalten durch. einen gemein
samen Glauben und eine neue schöpferische Art zu le
ben Die christliche Kirche war geboren. 
Der Heilige G,eist wirkt auch weiterhinn in diesem Si,n-

ne. Er bringt Christus denen, die ihn noch nicht ken
nen. Er erhält und ,erneuert den Glau!ben der Gläubi
gen. Er führt sie zur Quelle ihres Glaubens zurück. Er 
gibt den Christen Mut und Kraft, Zeugnis für Christus 
abzu1'egen. Er hilft ihnen, in den Konflikten und Aus
ei111andersetzungen unserer Zeit ;m erkennen, welches 
Gottes Wille für sei:n Vo1k ist. Er verbindet sie mitein
ander in einer Gemeinschaft, die über alle menschlichen 
Spaltungen hinausgeht. 
Dies hat der Hei'lige Geist alJlf der Vollversammlung 
des Ök,umenischen Rates auch an uns getan. Einmal 
mehr wurden üns die grundlegenden Wahrheiten des 
Elvangeliums vor Augen geführt. Uns wurden neue 
Wege 1gezeigt, wie wir im Gehorsam gegenüber unserem 
Herrn leben können. Und auf diese W,eise wurde e3 
uns mög�ich, beieinander zu bleiben, allen Kräften zum 
Trotz, die uns so leicht voneinander t·rennen. 
Wenn wir unser Leben dem Geist öffnen, dann werden 
wir auch in der Lage sein, e.inen entscheidenden Beitrag 
zu leisten zum Kampf der Menschheit für das 'Über
leben und für eine Welt, in der Gerechtigkeit, Freiheit 
und Frieden herrschen. Wir sind warnend darauf hin
gewiesen worden, daß die Welt ihre Wertvorstellungen 
ändern muß, wenn sie eine Katastrophe verhindern 
will. Der Geist, der Christus und aU sein Tun verherr
licht, wir<d uns auch zeigen, worauf es ankommt. 
Lasst uns daher ,das Gebet wiederholen, das im Schluß
gottesdienst der VoUversammlung in Nairülbi gespro
chen wurde: 

Heililger Geist Gottes, 
erfül'l uns mit Zuversicht 

und mach uns verfügbar, 
lehre uns ·zu beten 

und das Seufzen •der Menschen zu hören, 
hilf uns, 

die Zeichen der Zeit zu deuten, 
und bereite uns vor 

auf das Reich Gottes 
heute und aUezeit. 

Amen. 

Nr 7) Mitteilungen des Ökumenisch-Missionarischen 
Zentrums Nr. 86 

Hoff·nung für Kalkutta? 
Bericht über Begegnungen anläßlich einer 

Studienreise -
Im Februar dieses Jahres habe ich zusammen mit Mar
tin Richter im Rahmen eiruer Studien- und Vortrags
reise Kalkutta ,besuchen können. Diese Stadt mit ihren 
riesi:gen Problemen und vielfältigen Aktivitäten war 
das Hauptz\el unserer Reise. Sechzehn Tage l,ang konn
ten wir die-' Menschen in Kiallmtta beobachten und viele 
Gespräche mit Slumbewohnern, mit Vertretern von So
zialorganisationen, mit Regierung·sbeamten, mit Ge
werkschaftlern, mit Sozial?-rbeitern und mit Pastoren 
führen. Besonders froh waren wir dar{lber, daß wir 
in dem ,JLee Memorial Guesthose" der Methodistischen 
Kirche wohnen konnten; denn die Hotels der Stadt bil
den Inseln, die wie Enklav,en wirken und den Besu
cher vom wahren Kalkutta fernhalten. Das Lee Me
morial Guesthouse aber liegt mitten im Gewimmel der 
:Stadt, und wiT mußten ·uns zu jeder Tages- und Nacht
zeit durch das Gewühl der Menschen drängen, immer 
darauf bedacht, keinen der vielen, die auf dem Pflaster 
schlafen, zu treten. Iri der Straße unserer Unterkunft 
lebten zahlreiche Familien an den Hauswänden, die 
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. notdürftig aus. alten Tüchern·.·und Stoffetzen ein Halb
zelt errichtet hatten, üm. wenigstens in der Nacht etwas 
µbei" dem K,opf zµ haben>:Oie einzige Wasserstelle war 
für sie ein Brunnen gegenüber dem !Gästehaus, an dem 
tagsüber ein munteres Treiben herrschte. Hier wurde 
gewaschen: Rikschas, Kinder, Blechteller, Wäsche, Ta
:ids; hier wuvde das Wasser für den Tee geholt; hier 
wurden die Zähne geputzt. Obwohl wir ein Bett mit 
Moskitonetz und eine eigene Toilette hatten und so 
ein Abstand zwischen den vielen'"' und uns •gesetzt war, 
fühlten wir uns · doch den Menschen· und ihren Pro
bl,emen stärker ausgesetzt als die Besucher, die in den 
Hotels a'bgeschirmt, wohnten. Es ist sehr schwer, ein 
an.gemessenes Bild von Ka1kutta zu •geben. Von welcher 
Seite ma!Jl auch· herangeht; es wird immer nur ein Aus
schnitt aus dem Leben dieser Stadt sein. Denn die 
Stadt ist ·ein Ganzes, ein ineinandergveifendes Sozial
gefüge, zu dem auch das Gewimmel, der Geruch, der 
Lärm der Stadt und die Blicke der. Menschen gehören. 

1. Die Kirche gebört der Stadt
Dieser· Satz ist nicht nur der Slogan eines Informations
bfattes, sondern es ist der Inhalt der Ar.beit und des
Lebens der Kathedrale von Kalkutta. Initiator und Mo
tor dieser Arbeit :ist der Dean det Kathedrale, S. füs
was. In einem Gespräch erklärte er uns, -daß dieser
Leitsatz nicht umkehrbar ist und daß a'lle Kraft ein
gesetzt werden muß, um das Leben der Menschen in
dieser Stadt neu zu gestalten und ein neues Kalkutta
zu bauen. So ,gehen von der Kathedrale zahlreiche Ak
tivitäten und Impulse ·aus, die in die Stadt hineinwir
ken.

In dem Informationsblatt wird dieser Leitsatz so er
läutert: 
„Was ist eine Kathedrale? - Eine Kathedrale ist die 
zentrale und · repräsentative Kirche einer.· Diözese des
sen Haupt der Bischof ist . . . In der Vergangenheit 
bauten die Menschen Städte rund um die Kathedralen. 
Eine Kathedrale ist ein prachflvolles Bauwerk, das von 
Menschen errichtet ist, um die Würde, die Schönheit und 
die Herrschiaft Gottes anzuerkennen. 
Was hat das mit mir zu tun? AUes. Eine Kathedrale ist 
nicht nur ein großartiges Gebäude. sondern es ist das 
Hatlli Gottes und, bringt . die Liebe Gottes zum Aus
druck. Gott··. wohnt nicht nur in dem Himmmel, son
dern wurde in Liebe als ein Mensch unter Menschen 
geboren, um ihnen zu dienen und sie zu retten. Mit 
seiner Geburt ertkl:ärt Gott seine le�denschaftliche Lie
be für alle Menschen, und ,d<as Leben und die Arbeit 
seines Hauses muß diese Liebe Gottes, die in beschei
denem Dienst ausgedrückt wrd, widerspiegeln. 
Gehört die iK.athedrale wirklich mir ,.... auch wenn ich 
kein Christ bin? Ja ,denn es ist die Kathedrale Kal
kuttas und nicht nur die der Christen. Unser Interesse 
und unsere Ver.antwortung erstrecken \sich auf alle 
Menschen; denn Gottes Fürsorge gilt a1'len. Die Kathe
drale ist nicht ein „religiöser"Ort, der mit dem Leben 
Kalkuttas vor Gott nichts zu tun hat. Sie ist in das 
ganze Leben Kalkuttas eingetaucht; denn Gott trägt 
auch die Not unserer Stadt und er ist tatsächlich hinein
gezogen in ihre Erfolge und Fehler, ihre Freuden und 
Leiden. 
Das ist die. Bedeutung von Weihnachten und die des 
Kreuzes. Gott ist in der Geschichte, wie sie in Kalkutta 
gestaltet ist, und das i.st der Platz, wo seine Kirche sein 
muß. Gott ist im Leben jedes Bürgers und jeder In
sutution der S.tadt u:p.d f9rdert jeden• auf, ihn zu er
kennen. Gott in Christus fühlt ,das Getümmel KaJ.kut
tas und erwartet von' 'seiner Kirche, an der Geburt 
der neuen Stadt und des neuen Menschen teilzuhaben. 
Im Namen dieses Gottes ·versucht ,qie Kathedrale, sich 
zu allen Menschen aus'Zustrecken und ein Teil ihrer 
Hoffnun•g, ihrer Er.folge und ihrer Fehler zu werden. 
Darum wollen wir, daß sie wissen, es ist ihre Kathe
drale." 

Auf dem Gelä,11�e der Kathedrale spürt der Besucher, 
wie stark die Ar,beit dieser Kirche auf das Leben in 
der Stadt !bezogen _jst. Da stehen einige mobile Ambu- · 
lanzen und Jeeps mit der Aufschrift „Cathedral Relief 
Service", di,e den Menschen in der Stadt Hilfe bringen; 
da ,gehen Besucher aus den Slums ein und, aus, um 
Rat u!Ild Unterstützung zu holen; da wird in dem gro
ßen Vorraum der Kathedrale mit Plakaten über die 
vdschiedenen sozialen Aktivitäten informiert. Der so
ziale Dienst versucht, in die Lebens'bereiche der Stadt 
einzudringen. Wif lesen dort, -daß in 27 Slumgebieten 
Schulen unterhalten werden,. in denen 2'5 SO'Zialar,bei
ter und 24 Lehrer tätig sind. In diesen Schulen wird 
außerdem eine Ausbildung für Fvauen in Himiarbei
ten ,vermittelt. Einige medizinische Ambulanzen be
treuen etwa 20 000 Patienten in dem Slumgebieten. 
Dafür gibt es ein Team von drei Ärzten und einigen 
Gesundheitsfürsorgern. Jeden Abend fährt ein Jeep 
durch Qie Stadt, besetzt mit einem Sozialarbeiter und 
einigen freiwilligen Helfern, um die Menschen, die auf 
dem Straßenpflaster schlafen, aufzusuchen und ihnen 
Nahrung und Kleidung zu bringen. Piese Aktion unter 
dem Titel „Operation Twili,ght" ist bei den betroffenen 
Menschen K.alkuttas wolübekannt. AÜßerdem werden 
ein Wiaisenhaus und ein Rehabilitationszentrum unter
halten. ..Das sind eini-ge Beispiele von vielen für die 
Aktivitäten der Kathedrale.· Sie zeigen: Die Kathedrale 
nimmt am Leben der Stadt und an der Lösung ihrer 
Probleme teil. Siie sucht dabei die Zusammmenarbeit 
mit allen anderen sozialen und politi:Schen Aktivitäten, 
die es in Kalkutta gibt, Dazu heißt es: ,,Wir arbeiten 
in Bartnerscha:ft mit aUen Menschen guten Willens, die 
dem Aufbau der Stadt verplichtet sind." Diese Zusam
menar!beit ist notwendig,. Wen.n man sich das Ausmaß 
der Probleme Ka:J:kuttas vergegenwärtigt. 

2. 'Kalkutta - eihe Stadt voller Probleme
Zur Zeit hat Kalkutta 8,3 Millionen Einwohner. Man
che erwarten, daß diese Stadt 'bis ·15 MHionen Men
schen ,anwachsen wird. 2,3 Milionen, ·so wird geschätzt,
leben in den Slumgebieten, die iri K'.alkutt.a Bustees ge
nannt werden und · ü•ber die ganze Stadt verstreut sind.
Das ist immerhin ein• Drittel der Gesamtbevölkerung.
Bustees bestehen aus kleinen Hütten, die meist schad
hafte ,Dächer haben, so daß der Reg€'Il in die Innen
räume eindringt. In der Mehrzahl gibt es auch keine
A:b:lilüsse für die Abwässer, so daß das Wasser in der
Monsunzeit auch von unten. in. die Hütten steigt. Die
Wohnungen sina kaum größer als ein Raum von 3
mal 3 Metern, in denen drei bis acht Personen leben.
Dafür ist die. Miete zu zahlen; denn die Hütten ge-
hören nicht den Bewohnern. Landlords sind die Besit
zer des Grund und Bodens. Sie verpachten dieses Lanc\ 
an andere, die dann Hiütten darauf 'bauen und diese 
Hütten an die Busteebewohner vermieten. So leben an
dere von den wenigen Einkünften der Busteeibewohner 
mit. Bei einem lDurch,schnittsverdienst von 100 bis 1'20 
Rupies im Monat pro 'Lohnempfänger - das entspricht 
etwa 20 bis 3-0 1Rupies pro Kopf - können vie1e die 
Miete nicht au:fibringen. Darum· hängt immer die Dro
hung über ihnen, aus dem Bustee vertrieben zu wer
den. 
Neben den Busteebewohnern gibt es die Gruppe der 
Squatter, die aus higendwelchem Material, das sie gera
de ·zur Hand haben, Kolonien an Eisenbahnhä'ngen oder 
an den Ufern von Flußläufen oder auch in den Straßen 
aufbauen und deren Zahl nicht a!bzusehen ist Am 
är.gsten betroffen aber sind Mens·chen, die gar keine 
Behausung ha'ben, die „pavement <lwellers", Menschen, 
die auf dem Straßenpflaster schlafen und wohnen. Ihre 
Zahl soll bei 200 000 liegen, kein Wunder , daß man 

( 
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sie überall in den Straßen K:;ilkuttas trifft. Dje Bevöl
kerungsdichte erreicht im S1ladtkern, der Central City 
Area, ihren Höhepunkt: 1'200 bis 1'500 Menschen leben 
hier auf einem acre; das sind etwa 3000 bis 3700 Men
schen pro Hektar. In Kalkutta ist etwa die Hälfte der 
arbeitsfähigen Bevölkerung heute ohne feste Arbeit. 
Diese Zahlen zeigen die Dimensionen der Proleme an, 
mit denen man in Kalkutta zu rechnen hat. Arbeits
losigkeit, Unterernährung, Krankheiten und Wohnungs
not sind die Grundprobleme der Menschen in dieser 
Stadt, und sie sind in einem Ausmaß vorhanden, daß 
jedermann ihnen jeden Augenblick ll;Jegegnet und daß 
jeden ein Gefühl der Hilflosigkeit überfä1'lt, weil man 
ni�t weiß, wie die Menschen aus ihrer Armut befreit 
werden sollen. Aber für ,den Außenstehenden sind da3 
Zahlen und abstrakte Begriffe. 

Dre1 Beispiele aus dem Leben von Tausenden sollen 
zeigen, welche antägliche Realität sich dahinter ver1 
birgt. Es sind Beispiele aus dem Tija}a Bustee in der 
Park Circus Area, also in der Innenstadt von Kalkut
ta, einem der kleineren Bustees mit etwa 5•000 Bewoh
nern. 
Da lebt Mariam Bibi mit zwei Söhnen. Sie hat nichts 
gele·rnt und auch kein festes Einkommen; sie ist zwan
zig Jahre alt, Witwe. Ihr Mann ist vor kurzem an Tbc 
gestorben;. sie selbst leidet ebenfa'Us an offener Tbc. 
Seitdem sie ohne feste Arbeit ist, fühlt sie sich völlig 
hilflos. Niemand möchte ihr Arbeit geben, weil sie unter 
der ansteckenden Krankheit leidet. Sie ist total von 
ihrer Tante abhängi1g, die in der Nach'barschaft als 
Köchin arbeitet und dafür 80 Rupies. im !Monat be
kommt. Die Tante besteht darauf, daß Mariam irgend
etwas ·zu den Unkosten der Familie beiträgt, andern
falls wird sie das Haus verlassen müssen. Denn 80 
Rupies .im Monat ist fast nichts, wenn. 20 % v10n diesem 
Einkommen für die Hausmiete •l;>ezahlt werden müssen. 
Der Rest geht für das Essen und die Rückzahlung von 
Schulden drauf. So haben sie einmal am Tag ein Essen, 
aber an" bestimmten Tagen im Monat müssen sie hun-1 
gern. DeshaLb verschlechtert sich die Gesundheit von 
Mariam Bibi von T.ag zu Tag. Die Chaneen eine Arbeit 
zu bekommen, werden immer geringer. 

Da ist Imtiaz Ahmed. Er verdient sein Geld mit ge
legentlichem Autowaschen. Sein Einkommen schwankt 
dabei zwischen 2 und 10 Rupies am Tag. Davon hat 
er eine Frau, zwei Söhne und eine Tochter zu ernäh, 
ren. Außerdem muß er monatlich 15 Rup,ies Miete für; 
di-e Hütte im Bustee bezahlen. Er muß seine sieben
jährige Tochter zur Untersuchung ins Krankenhaus
bningen. Das kleine Mädchen leidet an Tbc. Ihr Zu
stand ist von Tag zu Tag schlechter geworden; denn
es !besteht ein akuter Mangel an Eiweißna:hrung. Zum
Frühstück ißt sie geröstete Chappati mit Tee, obwohl
sie P11oteinnahrung 4•nd Milch und auch Medizin braucht.
Imtiaz Ahmed sucht verzweifelt eine feste Arbeit,
um seine Tochter vor dem drohenden Tod zu retten,
Mittags- und Albendmahlzeit sind für -s-ie immer unge
wiß, seidem sie kein festes Einkommen haben. Immer,
wenn Ahmed mehr als 5 Rupies am Tag bekommt,
kauft er hochwertige Nahrung. Wenn er aber an be
stimmten Tagen ganz wer�ig verdient, haben sie mehr•
oder weniger nichts zu -essen.

Da ist Zarina Begum. Sie ist Köchin und v,erdient 20 
Rupies am Ta'g, dazu bekommt sie zwei Mahlzeiten 
pro Taig. Damit muß sie ihren 1\/liann, zwei Söhne und 
vi,er Töchter ernähren. Monatlich hat sie 15 Ruoies 
Miete zu 'bezahh>.n. Sie ist die einzige Verdienerin -der 
F'amilie. Ihr M.ann ist seit Jahren ohne Arbeit und ver
sucht auch nicht mehr, Arbeit zu bekommen, seidem er 
an einer chronischen K.rankheit leidet. So gehen sie 
betteln, um ih1,en Haushalt ZLl bestreiten. Ihre Kinder 
sind alle zwischen 3 und 11 Jahren alt. Seit der Ge
burt haben sie keine Eiweißnahrung. Sind in einem 
schlechten Gesundheitszustand, und häufig ist für sie 
medizinische Versorgung nötig. Die ganze Familie lebt 
ohne Frühstück und wartet ungeduldig auf die Mahl
zeit, die Zari.na Begum am Abend nach Hause bringt. 
Dann versucht sie, aus ihrer Zuteilung einige Ohap-

pat,is zu machen und sie unter der Fa1miHe auifzuteUen. 
Sie besitzen Lebensmittelkarten, aber sie können es 
sich nicht leisten, ihre wöchentlichen Rationen zu kau
fen. Von ihrem Landlord sind sie wiederholt gewarnt 
worden, daß sie den Wohnraum räumen müssen; denn 
sie haben seit acht Monaten keine Miete mehr bezah
len können. Zarina Begum versucht ihr Bestes, diese 
Schulden zu begl-eichen. Sie wollte eine zweite Arbeit 
neben ihrer ersten annehmen, aber sie hat noch keine 
A1,beit gefun'den. So waren bisher alle ihre Bemühungen 
umsonst. 

Dies sind einige Beispiele, aber es gi'bt unendlich viele 
Menschen in ähnlicher Lage. 2,3 Mi1'lionen Menschen 
in Bustees - große und kleine Bustees mit 4000 bis 
40 000 Bewohner und mehr sind über die ganze Stadt 
verstreut. Manchmal stoßen sie hart aan die Viertel der 
Reichen. Eine Straße wird auf der einen Seite von den 
Grundstücken reich·er Leute gesäumt, auf der anderen 
Seite ·be§innt ein Bustee. Die Grundstücke der Reichen 
sind 2war von Mauern umgeben, so daß man weder 
in die Grundstücke einsehen kann noch die Rechen 
die APmut der Menschen in den Bustee ständig vor 
Augen haben. Aber sie leben dicht beieinander. Jedes
mal, wenn einer der Reichen das verläßt, ist er der 
Armut au,f der anderen Seite der Straße ausgesetzt. 
Wir fragen uns, wie lange die Menschen dieses Neben
einander aushalten können. 

Mangelhafte Ernährung, mangelhafte sanitäre Anlagen, 
mangelhafte Wasserversorgung tragen dazu bei, daß 
sich Krankheiten, insbesondere Darmerkrankungen, Tbc, 
Hauterkran�UJngen, Cholera, Typhus, auch Lepra und 
kleine Pocken, in den Bustees ausbreiten. Die Folgen 
sind soziale Krankheiten wie Kriminalität, Glücksspiel, 
Pmstitution und Alkoholismus. Die Ursache aller Pro
bleme aber ist die Arbeitslosigkeit. Damit wird eine 
gesellschaftspolitische Fragest�llung ,in den Mittelpunkt 
gerückt. Das Ausmaß der Probleme erfordert eine Zu
saimmenarbei aller Initiativen, die auf eine neue Stadt 
Kalkutta hinarbeiten. 

3. Zusammenarbeit in Iiallmtta
Der Besucher ist überrascht, mit welcher Energie und 
mit welchem Einsatz Menschen in Kalkutta an der 
Veränderung ihrer Situation arbeiten. Kalkutta ist eine 
Stadt voller Aktivitäten und Initiative, die eine Faszi
nation ausstrahlt. Die Menschen in der Stadt sind stän
dig in Bewegung, 'beschäftigt mit Waschen, Kochen, 
Ve11kaufen und mit kleinen Arbeiten. Niemand kann 
durch die Straßen der Stadt gehen, ohne immer wieder 
angesprochen 21u werden. Jedermann will seine Dienst
leistung an den Mann bringen: Die Schuhputzer, die 
Händler, die Rikschafahrer, die Sch1lepper, die jeden in 
einen Shop oder an einen Marktstand lotsen wollen, 
die Taxifah

1

rer. Alle suchen Arbeit und Verdienst. Ein 
besonderes Beispiel für die Initiativen, die in dieser 
Stadt stecken, erlebten wir, als die Hindus das Fest 
der Sarasvati, der Weisheitsgöttin, feierten„ In allen 
Wohnungen und an vielen Straßenecken wurden Sta
tuen dieser Göttin aufgestellt und Blumen- und Speise
opfer dargebracht. Das Fest erreichte an den letzten 
bei,den Tagen seinen Höhepunkt. Tag und Nacht wur
den in großen und kleinen Umzügen, mit . Rikschas, 
mit Pkw's, mit Lastkraftwagen oder zu Fuß die Statuen 
zur Ganga geführt und in den Fiuß geworfen. Die 
ganze Stadt feierte mit viel Miusik, Tanz und Lärm den 
Albschluß dieses F'estes. Plötzlich waren das Organisa
tionsbalent und die Fähigkeit zur Gemeinschaft dieser 
Menschen mit Händen zu greifen. Der Besucher fragt 
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sich, welche Energie und Phantasie in den Menschen 
stecken, die solch ein Fest feiern können. Eine führen
de Mitarbeiterin in einei· Sozialorganisation sprach ec; 
in einem Seminar mit etwa. 2-00 Sozala!ibeitern aus: 
,,Wenn es uns gelänge, diese Energ_ie auf die sozial
politische. Ebene zu übertragen,. wären wir ein gutes 
Stück bei der .Lösung der Prdbleme unserer Stadt wei
ter." AlUch in del;l Bustees gibt es viele. Anzeichen für 
solche Enerigten. Es haben sich hier viele kleine Komi
tees und Klubs,' meist aus jungen Leuten, gebildet, 
die in Gemeinschaft versuchen, ihre Situation zu . ver
bessern. Diese Entwicklung ··zeigt, .. daß es neben 
den vielen Menschen, die keinen Ausweg se
hen, a11dere gilbt, d'ie nach demMaß ihrer Möglichkeiten 
Gemeinschaften: 1n den Bustees ,bilden. Es schlummert 
:in den Menschen: die Hoffnung aiuf ein ::besseres Leben.· 
Der Cathedral Relief Service ·zielt. auf eine. Zusammen
arbeit mit diesen Korntees und Klu-bs in den Bustee,. 
Denn die Menschen selbst sind das w1chtigste Potential, 
v-on dem die Entwicklung in Kalkutta abhängt, insbe
sondere die Entwicklung in den Bustees.

♦ Es wird die Tatsache anerkannt, daß ctie Menschen 
nicht gewartet haben, bis Programme und Dienstlei
stlil'l'gen. zu ihnen. gebracht wurden, sondern daß sie 
selbst !beeindruckende An_strengungen unternommen 
haben, sich selbst zu helfen. Al� Aktivitäten, die von 
.der Kathedrale aus�ehen, zielen darauf, diese Initiati
ven der· Busteebewohner zu •unterstützen und zu för
dern. Sie sind die ersten Partner des Cathedral Relief 
Service, mit denen die Zusammenarbeit gesucht wird. 
In Kalkutta gilbt es viele frehyillige Sozialorganisatio
nen. 1969 haben sich 25 von ihnen zum Oalcutta Urban 
Cons9rtium (CUSCON) zusammengeschlossen. Dieser 
Dachverband w,m eine gut organisierte Bewegung zu·· 
G_unsten der Entwickl1Ung von Bu,steekomimitees io 
Gang· ·bringen; Daneben wurde · ein: · Programm für zwei 
ausgew.ählte Bustees ausgearbeitet Die erste Gruppe 
Sozi�larbeiter (,25) begann ihre Ai:1beit im Januar 1!}71. 
Zuerst. wurden alle Bustees in der Stadt erfaßt und 

· für jedes Bustee eine Karte vorbereitet, auf der der
Bedarf art Wasserversorgung, Latrinenbau, Gesundheitc;
pf-lege, hY'geniSche Maßnahme usw. verzeichnet wurde.
Diese Arbeit konnte nur gemeinsam mit den Bustee
komitees ,geleiste.t~werdien. Auf di,eser Grundlage wurde
dann von Regierungsbehörden ein Plan für die tech
nische Ver-6esserung der Lebensbeddng-ungen in den
Busti!Elsaus,i;tearbeitet. fäe ganize Arbeit ibasiert auf der
Teilnahme lökaler Gruppen und. der MögMchkeit für
diese Gruppen, ihre 0ei-genen: W�ise zu machen. Heute
sind die Mitarbeiter von CUSCON in· den Bustees wohl
bekannt. und geschäVLt. Die Be�ohner w:i.ssen, daß hier
Menschen zu· ihnen koinmen, <;l.fe sie- ernst nehmen und
auf ihre Prdbleme und Vorstellungen eingehen.
CU:SCON trägt keine Dienstleistungen in die Bustees
hinein, wenn nicht die Initiative von den dortig!;!_n Be
wohnern ausgeht.
Heute unterstützt CUSCON_ kleine Zentren in den
meisten •Bustetls von . Kalkutta. Es sind medizinische 
Stfitzpunlde, ;l;g.#,wn Ärzte unentgeltlich Sprechstunden
halten; es sind'·'k'J:etn:e Schulen, iri denen Sozialarbeiter 
unterrichten; es sind kleine Ausbildungsstätten für
Handarbeiterj,, ,die Franien zur gemeinschaftlichen Ar� 
beit zusainmen'Zuführen; es ist c,iie Verteilung von Nah
rungsmitteln an Kinder im Alter von O bis 6 Jahren; 
es sind Beratungsstellen für .verschiedene Fragen und 
Pm,bleme, die d,ie Busteebewohner bewegen.
Alle Aktivitäten aber knüpfen an lniti,ativen der Be
wohner an. Eine Schule wird z. B. nur dann unterstützt, 

wenn diie !Bewoh,ner das Haus für den Unterricht her
richten. Das gleiche gilt für die medizinischen Stütz
punkte und alle anderen Einrichtungen. Dabei . ist es 
·weithin ,gelungen, dde Komitees und Klubs in den Bu
stees für eine Zus•ammenarbeit mit. CU'SCON zu gewin
nen, so daß die jungen Leute die Verteilung von Nah
rungsmitteln an. die . Kinder vornehm.en, Häuser repa
rieren und andere Arbeiten durchführen, die im Be
reich i'hrer Möglichkeiten liegen, Wir haben viele Hüt
ten gesehen, die als Stützpuknte hergerichtet waren. 
Meist war,en sie für sehr viele Zwecke verwendet. Wir 
haben gesehen, wie die Kin9er in dies,e_n Hütten und 
vor diesen Hütten unterrichtet wurden. Oft hatten die
se· Schulen 300 bis 500 Schüler, denen auf diese ein
fache Weise das Leben und Schreiben beigebracht wur
de. Gerade die Schula!ibeit ist· eine wichtige Aufgabe, 
denn die viel-en Menschensind Analphabeten. Die Arbeit 
wird mit der HQd'fu:111ng begonnen, daß die Regierung 
eines Ta.geil diese Schulen in ihre Regie il'bernimmt und 
die Lehrkräfte auch bemhlt. · · 

Die gute Zusammenarbeit ist ist einer der größten
Erfolge, die CUISCON in Kalkutta e.rreicht hat. Hier
sind Hiindus, ilVIoSilems und Christen, ungeachtet ihre'>
verschieden Glaubens, an der gleichen Sachen engagiert
und auf das ,g.eme.t'nsame Ziel ausg•erichtet: Die Stadt
Kalkuttl:\ neu:zugestalten und den Menschen zu einem
besseren Leben zu ve:thel:fen.
Unter dem Namen Calcutta Metrol)oliten Developemt
Authority (CMDA). gründeten die Regierungsbehörden
1'970 eine Organisation, die den Ptan für die Saninie
rung der. Bustees ausarbeiten soUte. Die Realisierung
dieses Programms wurde Mitte 1971 gestartet. In eini
gen Bustees wuroe die Was-serversor,gung verbessert,
eini•ge Gassen Wurden geplastert, Latrinen gebaut und
offene und abgedeckte A'bwassergräben angelegt. Aiber
diese Maßnahmen bleiben nutzlos, wenn es nicht ge
lingt, die Busteebewohner an diesen Programmen zu
beteiligen, so daß.es ihre Programme werden. Auf die
ser Basis• wurde -:ine Zusammenarbeit zwischen· CMDA
und OU'SCON eingeleitet. Während CMDA die tech
nischen Verbesserurigen durchführte, versuchte CUS
CON, die Buliteektomitees in diese Ar!beit einzubeziehen.
Doch gab es hier manche Schw.ieri•gkeiten, weil die
technischen Arbeiten oft ungenügend ausgeführt oder
g,ar abgebrochen ·wurden, so daß die Busteebewohner
außerordentlich skeptisch gegenüber den Sanierungi
programmen geworden sind. Dennoch sind sich alle
BeteHigten der No�weIJJdigkeit einer guten Zusammen
arbeit bewußt.
Seit Oktober 1974 gibt es in Kalkutta einen neuen Zu
sammenschluß mii dem Namen Kalikata · Basti Pra
gati Sa.ngstha (KBPS), mit dem .der Versuch untern'Om
men wird, eine organisierte Zusammenarbeit zwischen
CMiDA und CUSC.ON . durchz-ufübren. <Das Ausmaß" .der
Probleme un() ihre•Vielschichtigkeit e!'Leu.gt in Kalkutta
ein zusammengehen aHer Kräfte.

4, Persp.ektive11 für Kalkutta
Ni�nd kann mit Qewißheit. sagen, wie die Entwick
lung der Stadt verlai.i.fen wird. Alle Prognqsen stehen
auf tönernen Füß!:!fr; denn die Zukunft Kal.kuttas ist
unlösbar mit der Entwicklung des i�dischen Subkon
tinents verbunden, Zw:ei Hauptaµfg.ail;>en: zeichnen sich
für den Besucher ai;ler ab.
1. Die betroffenen:. Menschen müssen in die Neugestal
tung der Stadt eiril:lezogen werden und ihre Zukunft
selbst gestalten.
2,. Die Arbeitslosigkeit, das Grundproblem der Men-

( 
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sehen, muß überwunden weiden. Dazu aber ist eine 
Veränderung der Eigentumsverhältnisse notwen!dig. 

Die erste Arurfgabe _wird vori CUSCON in Angriff ge
nommen. Sie führt a,ber zwängsl-äufig in sozialpolitische 
und gesellschaftliche Auseinandersetzungen. iDenn durch 
die Förderung der Initiativen in den BUstees. entdecken 
die Menschen immer stärker ihre eigenen Möglichkeiten 
un,d Potenzen. A1s in einem Bustee des StadtteHs Ho
wrah von einem Tag zum anderen die Verteil'ung von 
Nahrungsmitteln für die_ Kinder gestoppt wurde, setz
ten sich die Buste.ebeiwohner zur Wehr. Sie organisier
ten eine Demonstration von 5000 Kindern in den Bu
stee._ Daraufhin waren die Behörden· zu Gespräche� 
be:mit, und der Stopp wurde rückgängig gemacht. Die 
Aktionhatte Erfolg. Der Konflikt konnte noch einmal 
überwunden werideri. Was aber wird, wenn sich solche 
Konflikte häufen oder verschärfen?_ 

Wie wivd sich CUSCON dann verhalten? Was wird die 
Kathedrale tun? Werden sich die Christen dann aus 
dem Geschehen zuruckziehen oder auf der Seite der 
Busteebewohner sich in· dem Konflikt engagieren? Füh� 
rende Männer i.ri CUSCON sehen diese Probleme ihres 
Weges und haben sich bereits entschieden, Aber wie
viele es sein weroen ist qft eine Qffene Frage. Völlig 
offen ist auch die Lösung . der zweiten Aufgabe, Die 
Überwindung der Arbeitslosigkeit hängt von einer Neu
gestaltung der Gesellschaft ab und damit von den In
teressen und realen Möglichkeiten der verschiedeinen 
geseilscha.!ftspoUtiischen Kräfte in der Stadt und im 
ga,nzen Land'; Der Besucher 1st über vieie vernünftige 
P.läne erstaunt,· di.e zur Überwindung dieser Frage exi
sti-eren und die ihm von Planern und Politikern vor
geführt werden. Sie zielen darauf, .. vor allem d•ie. Land
wirtschaft zu entwickeln. Denn trotz der . großen Be-

. vöHrerungszahl einer Stadt · wie . Kaltkutta · darf nicht
vergessen werden, d� 80 % aller Inder auf dem Lande

. leben. Gelingt es, die Dörfer zu entwickeln, könnte, der
Zustrom vom Land in die Stadt gebremst und Kalkutta
entlastet werden. Außerdem könnte _mit der Erhöhung
der Kaufkraft auf dem Lande auch der Markt für die
Industrie erweitert werden. Ein Dorf in der Nähe
Kal}suttas zeigte uns, daß man mit wenig:en Mitteln
(Wasser, Saatgut; ,:Qüngemitteln) eine beträchtliche Stei-
gerung erreichen kann Dennoch · ..:. ,�u-ch in diesem. 
Dorf .gab, es kraS5e Gegensätze zwischen Mittelbauern 
und Besitzlosen. Als wir unsere Mittagsmalzeit beew;let 
hattein, kamen die Armen des Dorfes und -sammelten 
die Reste von unseren 'I'ellern und nahmen .sie mit in 
ihre Hütten. Nur eine EntwicklurtgJ an der alle Anteil 
haben, kann eirien wirklichen Fortschritt bringen. 
D?ch der Ansatz ·einer ausgewogenen Entwicklung der 
Landw:irtschaft ·und· der Industrie •erscheint vernünftig. 
Er setzt aber eilne Umorientierung der :Industrie in 
Kru.kutta aiuf die Bedürfnisse der Bauern und der land-
wirtschaftlichen Produktion voraus. So bleibt die Frage, 
die wir ,immer Wieder gestellt haben: Wo sind die· 
gesellschaftlichen Kräfte, die ein Interesse an dieser 
Umstruikturierung· haben, und verfügen sie über die 
wirtsch.aftiiche und politische Macht, llm diese Pläne 
in die Realität umzusetzen? Diese Frage ist ohne Ant
wort geblieben, denn s.ie berührt die Eigentuinsver.hält� 
nisse, die nicht ohri.e Konflikt und Kampf entscheidend 
zu verändern s.Lnd. 

Den Besucher i überfällt immer wieder ein Gefüp.l der 
Ausweglosigkeit, zumal. er sich, von den Maßstäben 
seines eigenen Landes nicht einfach �rennen kann. Um
somehr ist er beeindruckt von dem Willen, der Initiati
v,e und den Aktivitäten vieler Menschen in der Stadt 
Kalkutta. Sie sind die :Hoffnung für dies-e Stadt. Nie
mand ltann der Stadt von· außen helfen, d-ie entschei
denden Aufgaben zu lösen:. Die Menschen dort müssen 
e:s selbst tun, und sie werden tLm - gemeinsam, Hindus, 
Moolem, Christen. · 

_E. Schülzgen 

Nr. 8) Mitteilungen - des Ökumenisch-Missionarischen 
Zentrums Nr 87 

Krisenherd Namibia 

Als im Dezember HV75 die Konstitutierung der Evan
gelisch-lutherischen Kirche im südlichen tAfrika er
folgte, ein Zusammenschl:u_ß v-on 4 schwarzen Kirchen 
auf dem Territorium der Republik von Südafrika, wa
ren Kirchen au:s d<em benachbarten N.amibia {Südwest
aMkia) daran nicht beteiligt, In der Vorbereitungsphase 
hatten Gespräche auch mH Repräsentanten der Kir
chen in Na.,mibia stattgefunden, und es wurd� Über
e.instimmung darüber festgestent, daß · in der -gegen
wärtigen Sitwation die Einbeziehung von schwarzen 
Kirchen in Namibia in die neu 2m gründende gemein:. 

same Kirche in Südafrika eihe Fehlentscheidung wäre. 
Diese fünetkirchliche Aussprache will auf dem 

Hintergrund der politischen· A�seinandersetzungen 

um Namibia gesehen werden. Im völ<kerrechtlichen 
Sinn ist der Status von NamWa urpstr:itten und unge
klärt. Der Internationale Gerichtshof hat · zwar in 
Rechtsgutachten erklärt (1970 und 1971), daß Südafri
lms Präsenz ,in Niamibi<a rechtswid�ig sei, aber die süd
afrikanische Regierung hat sich mit Hilfe eines Geset
zes für südwestafrikanische Angelegenheiten (South 
West Africa Affairs Act, 1969) die · Oberhoheit übet

Namibia zugesich,ert u:nd· Namiba als 5.,Pro.vinz in ihr 
Regierungssystem einbezogen. Schön seit H}49 ist Süd
westafrika im südafrikanischen Parlament vertreten 
(durch Weiße; die wie in Südafrika ausschließlich von 
Weißen gewäihlt werden). Seit· Ende des 2. Weltkriege,s 
haben dj-e Vereinten Nationen 73 Entschließungen 
über die Namibia-Frage verabschiedet und die Herr
schaft Südafrikas über Namibia als unrechtmäßig ver
urteilt Der Internationale Gerichtshof wurde mehr
fach mit dem ;Froblem Namibia befaßt (1'950; 1955, 1966, 
1970, 19171) und hat v-erschi,edene Gutachten abgegeben, 
Bisher hat sich jedoch die -Republik Südafrika jeder 
Änderung des Status Namibia unnachgiebig wieder
setzt. 

Die ehemalige deutsche Kolonie Südwestafrika wurde 
bereits 19'1-5 von Südafrika in Verwaltung ,genommen 
und _nach Ende d<es 1. Weltkrieges als Mandatsgebiet 
des Völkerbundes der südafrikanische;n Regierung offi
ziell anvertraut. Damit war ,eine jährliche Bericht3-
pfücht verbunden; denn Südafrika war mit der Er
_füllung einer „p.eillgen und zivilisatorischen Aufgabe" 
(Art. 22 der Völkerbundsatzung) beauftragt und' ge-

. halten, Fortschritt und Wohlergehen der Schwarzen 
in Südwestafrika zu fördern Dieser Aufgabe unterzog 
sich Pretori\i u . .a. · in der Wei-se, daß seit 1�34 eine 
systematische Integrationspc,litik-verfolgt wurde.
Eine völlige Eingliederung Südwestafrikas gelang Pre
tori<a zu Zeiten des Völkerbwndes nicht. A'ls er auf
gelöst WUTde, entbrannte -d•er Streit von neuem, nun

. mehr zwischen 'Slüdiafrika und den Vereinten Natio-
nen, und· bis heute dauern die Auseinandersetzungen 
an. Um eine Lösung der völkerrechtlichen Fragen ha
ben sich u. a. die afrikanischen Staaten Äthiopien und 
Liberia bemüht. Sie erhoben 1960 vor dem Internatio
nalen Gerichtshof Klage gegen Südafrika, das das 
System der Aparthe1d in Südafrika nich.t nur bestehen 
lasse, sondem verschärfe: Die Anklage wurde 1965 von 
Äthiopien und •Liberia erweitert auf Verletzung der 
int•ernationalen Menschenrechtsnorm. Erst 1966 nahm 
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der internationale Gerichtshof dazu Stellung und er
klärte die Kläger für nicht legitimi-ert zut Anklage. Über 
die verfahrensrechtliche Entscheidung ging er nicht hi
naus. 

Anders- jedoch die Vollversammlung der·· Vereinigten 
Nationen. Sie beschloß 1966, · Südafrika .das Mandat 
über Südwestafrika zu entziehen, setzte einen Rat für 
Südwestafrika ein und übertrug ihm ei,rt Mandat. Dieses 
Gr,emium, gebildet von 11 MitgUedern, verfügte jedoch 
über keinerlei Mittel, die 'überna:hme der Verwaltung 
des Landes durchzusetzen. Nur dies verfügte der Rat 
offiziell: Südwestafrika heißt fortan Namibia. Der Na
me erinnert •dara,n, daß· die Naniibwüste an der Atlan
ti:kküste jahrhundertelang der Kolonialisierung durch 
Weiße eine . S,cli.ranke setzte. 

Nach wie vor trifft die Festlegung zu, daß Namibia 
fast auf allen Gebieten der Politik, Wirtschaft und hin
sichtlich seimer sozi1alen Ordnung der Sonderstellung alJ 
Treuhandgebiet •einer Weltorganisation beraubt worden 
ist (v,gL Herder-Korre,spondenz 19.7,2, H. 6, S. 291 ff.). 

Die Bevölkerung von Namibia 

wird mit rund 800 000 Menschexi' beziffert. Eine . süd� 
afrikanische Volikszählung von 1970 liegt der folgen
den Tabelle zugrunde. 

Schwarze 

Ovambo 
Damara 
Okavango 
Herero 
Ostcaprivi-er 
Buschleute 
Kaokovelder 
Tswana 
andere 

Schwarze insgesamt 

Weiße 

Afrikaans sprechend 
De.utsch sprechend 
Englisch sprechend 
andere 

Weiße insgesamt 

Mischlinge 

Nama 
Coloured 
iRehoboth Baster 
Mischlinge insgesamt 

Gesamtbevölkerung 

342 455 == 46,:2 % 
64 917� == ,ß,7 % 
49577 ·= 6,6% 
49 ·203 == 6,6 % 
25 009 = 3,3• 070 
21 909 - 2,8% 
6 467 · == 0,9 % 
3 719 :_ 0,5% 

14' 756 == 2,0 0/o

578 068 = 77,6 % 

61600 - 8,2% 
20 000 == 2,6% 

7,250 - 1,0% 
- 180() - 0,2%·

90 685 = 1'2,0 °io ·

32 853 = 4,4% 
28 2,7.5 = 3,8% 
116474 = 2;2% 
77602 = 10,4% 

74fi 328 = 100,0 % 

l·

t 

} 

der 
Gesamt
bevöl
kerung 

der 
Gesamt-
bevöl-
kerung 

der 
Gesamt-
bevöl-
kerung 

Ln ihrem Selbstverständnis dürften die namibianischen 
Volksgruppen nicht so scharf voneinander getrennt sein, 
wie die Übersicht annehmen läßt. Sie ,sind z. T. mit
ein,an,der verwandt, z. T. haben .sie sich schon in alten 

Zeiten mit anderen Volksgruppen verbunden. Hinter 
den Zahlenangaben dürfte außerdem die Tendenz Süd
afriakas zu . vermuten sein, die schwarze Bevölkerung 
möglichst gering, die weiße möglichst -groß erscheinen 
zu lassen. Die Sou.th West Africa 'Peop:le's Organisatio� 
schätzt · die schwarze 'Bevölkerung auf mindestens 1,5 
Millionen (vgl. The Namibians of South West Africa, 
Minority Hights Group Nr. rn; 19-74). 
Mit der 'Systemati!schen Ausdehnung der Apartheidspo
litik in Namibia ging die Aufgliederung des Territori
ums in vö1kisch abgegrenzte Gebiete, sog. Homelands 
oder Bantustans, Hand in Hand. 1964 veröffentlichte 
Pretoria den Odendaal-Plan, der eine Aufteilung des 
Gebi-etes in 10. Homelands, Ländereien für weiße Far
mer und Regierungsgrundbesitz vorsieht. Se!:ine Ver
wirklichung ist im Gange, langsam und nicht so zü
gig wie beabsichtigt. Anfängliche .. Zustimmung einzelner 
Vol:ksgrwppen, z.B. der Damara, ist inzwischen der wei- ! 
terschauenden Erkenntnis gewichen, daß die Homeiand
Polittk die Schwarzen zu Fremden im eigenen Land 
macht. 
Das Land umfaßt eine Gesamtfläche von 824 292 Qua
dratkilometern also mehr als das Siebenfache der DDR 
(mit 108 299 km2). 

Die wirtschaftHche·_Bedeutung Namibias 

läßt allein eine .oA:ufzählung seiner wichtigsten Boden-
.· schätze ermessen: Kupfer, FluotkaJzium, Piamanten, 

Zinn, Blei, Uran, Wolfram, Zink und Erdöl. Der An
teil de; Bergbauprodukte am Export Namibias beträgt 
etwa mehr als 60.0/o. Damit ergibt sich ein Anteil von 
ca. 50 % der Bergwerke am öffentlichen Einkommen. 
Allein von den Minen iri Namibia zog der Staat, die 
t.epublik Süd�frikas, im Jahr 1970/71 4.2 Millionen Rand 
Steuern ein. Die, Steuerabgab�n aus dem Diamanten
export betragen jährlich 12 Mill. Rand. Eigene Handels
statisti!ken für Na111ibi-a wurden bereits 1955 von Pre
toria abgeschafft. Auch Produktionsstatistiken des Berg
ba"US hält Südafrika zurück, um seine wirtschaftliche 
Verflechtung niit Namibia nicht der Öffentlichkeit preis
zugeben. Faktisch. bildet Namibia eine entscheidende 
Einkommensquelle für die südafrikanische Republik 
(vgl. Herder Korrespondenz a. a. 0.). 
Funktionsfähig bleibt die Wirtschaft nur mit Hilfe der 
schwarzen Arbeitskräfte. Um sicher zu· sein, hat man 
ein Kontraktarbeitersy,stem entworfen. Für 18 Monate 
dürfen Schwarze in weißen Gebieten, . z. B. in der 
Industrie, in den. Minen arbeiten\ Da die südafrikanische 
Regierung die schwarzen Volksgruppen in unfruchtba
re, ertragsarme Gebiete -abgedrängt hatte und: den 
Schwarzen die Ausreise aus diesen Homelands nur im 
Fall eines Arbeitsantritts geneh�·t hört .der Zu
strom billiger schwarzer Arbeitskräfte in der Reger 
nicht au'f. Indirekt ist damit gesagt, daß S.chwarze ihre 
Tätigkeit außerhalb des Homeland nicht ,selber wählen 
können, den Arbeitsplatz nicht ständig wechseln dür
f�n, von ihrer FamHie getrennt lebe:n müs.sen. Unter- · 
gebracht sind sie während der Vertragszeit in Barak
kenlagern, ·die sie nicht zu verlassen haben, abgesehen 
von der Arbeitszeit .. Kenner, der Verhältnisse bezeich
nen das Kontralüarbeitersystem als sublimierte Skla
verei. 

Im Dezember. 1971 traten 13 000 Vertragsarbeiter, alle 
aus der ethnischen Gruppe der Ov•ambo, in de11 Streik, 
der sich ,mit großer Schnelligkeit über das ganze Land 
ausbreitete. Das Kontraksystem ist darauf hin etwa.;; 
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verbessert, der Lohn leicht angehoben worden. Beim 
Ausbruch der Unruhen hatte die Regierung noch die 
Hoffnung, ,die aufsässigen Ovambo durch gefügigere 
Arbeiter aus den Volt½:sgruppen der Darn-ara, Herero 
und Kavango ersetzen können, Dies erwies sich je
doch als Illusion. ·ner Streik signaUsierte eine wachsen
de Widerstandsbewegung gegen die Apartheidspolitik. 
Die 'Schwarzen Namibias entwickeln politische Wach
samkeit und werden auch in Zukunft aktiv sein. 

Die Befreiungsbewegung SWAPO 

(South West Africa Pople's Organization) hat sich um 
die Bildung politischen Bewußtseins aller namibiani
schen V•olksgruppen verdient gemacht. Ihr Ziel ist 
ein selbständiges Namibia, das sie seit 1959 anstrebt. 
Welchen Stellenwert Pretoria der SWAPO zumißt, geht 
aus dem Verbot hervor, das 1963 erg'ii{g und sich auf 
öffentliche Ve1'.sammlurtgen der Bewegung erstreckt. 
Mit Recht �ird diese Organisation a1s die größte und 
einflußreichste Vereinigung der Schwarzen und Misch
linge in Namibia bezeichnet 1973 rief sie zum Boy
kott von W.ahlen auf, die die südafrikanische Regierung 
für das Homeland der Ovambo angesetzt hatte. 

Daraufhin betrug die Wahlbeteiligung nur 3 %.

Nach dem erwähnten verfahrensrechtlichen Entsch_eid 
des Internationalen Gerichtshofs 1966 faßte die SWAPO 
den Entschluß zum bewaffneten Kampf und gründetee 
die „Befreiungsbewegung von Namibia". Das trug der 
SWAPO intensivierte V,erf.olgung durch die südafrika
nische Regierurig ein. Ungefähr 2 250 Flüchtlinge aus 
Namibia leben in. Sambia und Botswana; Im Rahmen 
des Möglichen wird ihnen von der SWAPO g:eholfen, 
die dazu -einige Mittel auch dank des Programms zur 
Bekä:rrlpf\mg des Rassismus vom Ökumenischen Rat 
der Kirchen zur Verfügung hat. 

Die scharfe. Ablehnung der SWA:PO durch -die südafri
kanische Regierung wird durch ein� Erklärung der 
Vereinten Nationen vom ,Dezember 1'913 ausgeglichen 
Sie besagt, daß die SWAPO und eine andere politische 
Befreiungsbewegung, die SWANU, die einzigen recht
mäßigen Vertreter der namibianischen Vo·lksgruppen 
sind. 

Kirchen und christliche Gemeinschaften in Namibia 

beurteilen füe Situation ·und ·die mit ihr gegebene Auf
gabe ve�schieden. Die Vereinigte Ev. lu. Kirche in Süd
westafrika (VELSKWA) lehnt die A1partheidspolitik 
entschieden ab. Sie hat sich 1972 konstituiert und setzt 
sich aus 215 000 Gliedern der Ev. lu. Ovambokawango� 
Kirche (herv.orgegangenen au.s finnischer Missionsar
beit) mit Bischof I..eonard Auala und aus 115 000 Glie
dern der Ev. lu. Ki_rche in Südwestafrika {hervorge
gangen aus der Arbeit der Rheirµ.schen Mission) mit 
Präses -Dr. Lukias de Vries zusammen. · 

,-

An die Kirchen in aller Welt appellierte Dr. Lukas de 
Vries, ihre Solidarität mit Namibia in der gegenwärti
gen Krise zu bekunden. 

Der schwarze Kirch-enführer erklärte am 10.9.1975 in 
Genf, wo er mit Generalsekretär des LWB, Dr. Carl 
Mau, und leitenden Mitarbeitern des Weltbundes die 
kirchliche Situlation in Namibia erörtert hat, er betrach-

te die Massenverhraftungen von schwarzen Pastoren 
und kirchlichen Mitarbeitern in Namibia nicht aLs ein 
staatliches Vorgehen gegen mißliebige Einzelpersonen, 
sondetn als einen direkten Angriff auf die Kirche in

Namibia, um deren einflußreiche Position als eine 
Kraft, die für Fri-eden, Einheit und Versöhpurig ein
tritt, zu schwächen. 
Es sei Pflicht der Kirche, sich -gegenüber der übrigen 
Welt dafür einzusetzen,. daß sie auf diese. Krise ent
sprechend reagiere, der ·die Kirch.e und ihte Angehöri� 
gen a1s Folge der Aktionen Südafrikas ausgesetzt sind, 
das selber vom Internationalen Gerichtshof zu einer 
,,rechtswidrigen Besatzungsmacht" erklärt wurde. 

Präsident Dr. de Vries erinnert daran, daß die südafri
kanischen Behörden seit Jahren \"ersuchen, die Kirche 
zu schwächen und deren Freiheit zur- Erfüllung ihrer 
Sendung zu beschneiden. Er verwies auf fortgesetzte 
Verletzungen der Freiheit in Namibia durch Verhaf
tungen, Ausweiisungen und dürch die Verweigerung von 
Aufenthaltsgenehmigungen für kirchlich-e Mitarbeiter 
,aus dem Ausland. 

Die gegenwärtige V:erhaftungswelle treffe unter ande
rem sehr schwer das Erziehungswesen und die theolo
gische Ausbildung der luth. Kirche, .sie erfasse ferner' 
solche Kirchenmitglieder,, die den Mut hätten, für die 
Bevölkerung zu sprechen �LWB.::informationen Nr. 45/ 
197'5, s. 2). 

Zu den Gegnern der Apartl'ieid gehfü,en des weiteren 
die 113 000 katholisch,en. Christen ,in Namibia und die 
50 000 Anglik.aner, ferner ,eine Unabhängige Afrikani· 
sehe Kirche (AfricanMethodist Episcopa.'l Church) mit 
6 000 Gliedern und sch-ließlich. eine separierte Herero
Kirche (Oruuano) mit 20 000 Mitg'liedern. 

Nicht eindeutig ist die Haltung den aktueUen Gegen
wartsfragen gegenüber auf Seiten der 1,3 000 Ev. lu. 
Christen deutscher Herkunft. lVlehrer ihrer Pastoren 
haben Namibia verlassen, weil sie zu einer auch nur 
indirekten · Stützung der Apartheidspolitik als weiße 

· Mitarbeiter der weißen Bevölkerung nicht beitragen
wallen. Ein Klärurigspro·zeß dieser Kirche ist dadurch
vie11eicht eingeleitet worden, aber e.ine Abklärung wird
schwerfallen. Es sieht so aus, als werde sie hinausge
schoben.

Für die Apartheid und also für die südafrikanische Re
gi,,erUJ1g treten auch in. Namibia die drei Reformierten
Kirchen ein, die in der Republik Südafrika die Posi
tion einnehmen, die im vorigen J.ahrhundert bei uns
-die Landeskirchen ipnehatten, die Nederduitse Gerefor
meerde Kerk (N!GK), diie Geteformeerde Kerk und die
Nederduitse Hervormde Kerk (vgl. Ruf in die 'Welt,
1974). ;'

Diese kurze 'Aufzäh'lung will nicht nur Angaben zur
Kirchenstatisfrk machen. Vielmehr soll auf die Relevanz
christlicher Existenz .gewi.esen werden. Nur rund 60 %
der Bevölkermig von Namibia haben· sich einer Kirche
oder christlichen; Gruppe angeschlossen. Bei wem wer"

den die Nichtchristen Halt und Hilfe in den kommen
den Auseinandersetzungen finden?

(gez.) Zimmermann 
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